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gelischen Kirche in Hessen und Nassau (Verwaltungsneuordnungsgesetz) 
(Drs. Nr. 54/25 G) 
 

 

 

 

Der Verwaltungsausschuss empfiehlt, das Kirchengesetz zur Neuordnung der Verwaltung der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau in der anhängenden Fassung zu verabschieden. 
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Kirchengesetz  
zur Neuordnung der Verwaltung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 

 (Verwaltungsneuordnungsgesetz)  

Vom… 

Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat das folgende Kirchengesetz be-
schlossen: 

Artikel 1 

„Kirchengesetz über die Kirchenverwaltung in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (Kir-
chenverwaltungsgesetz - KVG) 

Präambel 

Die Kirchenverwaltung ist Teil des kirchlichen Handelns in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nas-
sau und arbeitet mit an der Erfüllung des kirchlichen Auftrags. Sie unterstützt die kirchenleitenden Gre-
mien, Kirchengemeinden, Dekanate, kirchlichen Verbände und anderen kirchlichen Einrichtungen bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben.  

Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 
Stellung der Kirchenverwaltung 

(1) Die Kirchenverwaltung ist das gesamtkirchliche Verwaltungszentrum der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau, ihrer Dekanate, Kirchengemeinden und Kirchlichen Verbände. Sie erbringt ihre 
Dienstleistungen innerhalb der kirchlichen Ordnung und unter Beachtung der Beschlüsse der Kirchenlei-
tung in eigener Verantwortung.  

(2) Die im Rahmen des geltenden Rechts gewährleistete Selbstständigkeit der Kirchengemeinden, Deka-
nate und Kirchlichen Verbände bleibt im Übrigen unberührt. 

§ 2 
Aufgaben der Kirchenverwaltung 

(1) Der Kirchenverwaltung obliegt insbesondere 

1. die Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben und das Führen der laufenden Verwaltungsge-
schäfte, 

2. die Unterstützung der Kirchenleitung in ihrer Steuerungsfunktion durch die Wahrnehmung von 
Koordinations- und Aufsichtsaufgaben gegenüber den Kirchengemeinden, Dekanaten, kirchli-
chen Verbänden, Anstalten und Stiftungen sowie den kirchlichen Einrichtungen und privatrecht-
lichen Unternehmen, an denen die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau beteiligt ist, 

3. die Vorbereitung und die Ausführung der Beschlüsse der Kirchenleitung, 
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4. die Erbringung von Dienstleistungen, die Beratung und Information in Angelegenheiten des 
kirchlichen Lebens. 

(2) Die Kirchenverwaltung vertritt die Gesamtkirche im Rechtsverkehr, soweit sie die ihr übertragenen 
Aufgaben erfüllt, die laufenden Verwaltungsgeschäfte führt oder durch die Kirchenleitung zur Vertre-
tung im Rechtsverkehr bevollmächtigt ist. Urkunden, in denen sie rechtsverbindliche Erklärungen für die 
Gesamtkirche abgibt, sowie Vollmachten bedürfen der Unterzeichnung durch die Leiterin oder den Lei-
ter der Kirchenverwaltung oder die nach der Geschäftsverteilung zuständige Person. Sie sind mit dem 
Dienstsiegel zu versehen; dies gilt nicht bei öffentlichen Beurkundungen. 

(3) Die Kirchenverwaltung erfüllt ihre Aufgaben in Zusammenarbeit mit den gesamtkirchlichen Leitungs-
organen, den kirchlichen Einrichtungen, den Werken und Verbänden im Bereich der Evangelischen Kir-
che in Hessen und Nassau, den Dekanaten sowie den Kirchengemeinden. Dabei sorgt sie für deren 
rechtzeitige Beteiligung an den Entscheidungsprozessen. Die Kirchenverwaltung pflegt die Verbindung 
zu den Verwaltungsstellen der Evangelischen Kirche in Deutschland, der übrigen Gliedkirchen und deren 
Zusammenschlüssen. 

(4) Die Kirchenleitung kann sich für Aufgaben der Kirchenverwaltung die Entscheidung vorbehalten. Sie 
kann Maßnahmen der Kirchenverwaltung abändern oder aufheben. 

(5) Über Beschwerden gegen Entscheidungen der Kirchenverwaltung entscheidet die Kirchenleitung, so-
fern die Kirchenverwaltung der Beschwerde nicht abgeholfen hat. Die Beschwerde ist binnen eines Mo-
nats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu erheben und hat aufschiebende Wirkung. Die sofortige Voll-
ziehung kann im besonderen kirchlichen Interesse angeordnet werden. 

§ 3 
Aufgaben der Leiterin oder des Leiters der Kirchenverwaltung 

(1) Die Leiterin oder der Leiter der Kirchenverwaltung ist für die sachgerechte Erfüllung der Aufgaben 
verantwortlich und regelt die Geschäftsverteilung und die Ablauforganisation. 

(2) Die Leiterin oder der Leiter der Kirchenverwaltung kann mit Zustimmung der Kirchenleitung auch die 
Leitung eines Dezernats und eines Stabsbereichs übernehmen. 

(3) Die Leiterin der Kirchenverwaltung ist die Dienstvorgesetzte, der Leiter der Kirchenverwaltung ist der 
Dienstvorgesetzte der Mitarbeitenden der Kirchenverwaltung, mit Ausnahme der Verwaltungsleiterin-
nen und Verwaltungsleiter in den Dekanaten und Nachbarschaftsräumen. 

Abschnitt 2 
Gliederung und Entscheidungsverfahren 

§ 4 
Gliederung der Kirchenverwaltung 

Die Kirchenverwaltung gliedert sich in Dezernate, Abteilungen und Stabsbereiche, die jeweils in Refe-
ratsgruppen und Referaten organisiert werden können, sowie Verwaltungsleiterinnen und Verwaltungs-
leitern in den Kirchengemeinden und Dekanaten. 
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§ 5 
Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden, Dekanaten und Kirchlichen Verbänden 

(1) Die Kirchenverwaltung ist verpflichtet, den Kirchengemeinden, Dekanaten und Kirchlichen Verbän-
den Einsicht in alle Unterlagen über die ihr übertragenen Aufgaben dieser Körperschaften zu gewähren. 

(2) Die Kirchengemeinden, Dekanate und Kirchlichen Verbände sind verpflichtet, der Kirchenverwaltung 
die erforderlichen Informationen zu geben, Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu stel-
len. 

(3) Die Kirchenleitung bestimmt durch Rechtsverordnung, welche Verwaltungsaufgaben der Kirchenge-
meinden, Dekanate und Kirchlichen Verbände auf die Kirchenverwaltung übertragen werden. Die 
Rechtsverordnung bedarf der Zustimmung des Kirchensynodalvorstandes. 

(4) Die Kirchengemeinden, Dekanate und Kirchlichen Verbände können weitere Aufgaben durch Verein-
barung mit der Kirchenverwaltung auf diese übertragen. Mit der Vereinbarung ist die Finanzierung zu 
regeln. 

(5) Rechtlich selbstständige kirchliche und diakonische Einrichtungen, die nicht Teil der verfassten Kirche 
sind, können der Kirchenverwaltung Aufgaben durch Vereinbarung übertragen. 

§ 6 
Die Verwaltungsleiterinnen und Verwaltungsleiter 

(1) Die Verwaltungsleiterinnen und Verwaltungsleiter in den Kirchengemeinden und Dekanaten nehmen 
die ihnen übertragenen Aufgaben wahr und unterstützen die Kirchengemeinden und Dekanate in der 
Wahrnehmung ihrer eigenen Aufgaben. 

(2) Die Kirchenleitung bestimmt durch Rechtsverordnung, welche Verwaltungsaufgaben der Kirchenge-
meinden und Dekanate auf die Verwaltungsleiterinnen und Verwaltungsleiter übertragen werden. Die 
Rechtsverordnung bedarf der Zustimmung des Kirchensynodalvorstandes. 

Abschnitt 3 
Berufung und Rechtsstellung der Mitarbeitenden 

§ 7 
Die Leiterin oder der Leiter der Kirchenverwaltung 

(1) Die Leiterin oder der Leiter der Kirchenverwaltung wird von der Kirchensynode auf die Dauer von 
acht Jahren gewählt. Wenn mit Beginn der Wahlperiode oder der Wiederwahl bis zur Regelaltersgrenze 
noch zwei Jahre verbleiben, verlängert sich die Wahlperiode automatisch bis zur Regelaltersgrenze. 

(2) Vor der Wahl ist die Stelle vom Kirchensynodalvorstand auszuschreiben; dies gilt nicht für die Wie-
derwahl. 

(3) Die Kirchenleitung ist zu hören. Sie gibt nach Einsicht in die Bewerbungsunterlagen gegenüber dem 
Kirchensynodalvorstand ihre Stellungnahme ab. Der Benennungsausschuss hat der Kirchensynode mit 
dem Wahlvorschlag die Stellungnahme der Kirchenleitung bekannt zu geben. 
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(4) Die gewählte Person ist von der Kirchenleitung zur Kirchenbeamtin bzw. zum Kirchenbeamten auf 
Zeit zu ernennen. Mit dieser Ernennung beginnt die Amtszeit; damit erlischt jedes andere Arbeits- oder 
Dienstverhältnis zur Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. 

(5) Mit dem Ablauf der Amtszeit tritt die Leiterin oder der Leiter der Kirchenverwaltung in den Ruhe-
stand. Ist die Amtszeit bei Erreichen der Regelaltersgrenze noch nicht beendet, so tritt die Leiterin oder 
der Leiter der Kirchenverwaltung mit dem Ende des Monats, in dem sie oder er die Regelaltersgrenze 
erreicht hat, in den Ruhestand. § 81 des Kirchenbeamtengesetzes der EKD findet keine Anwendung. 
Wird die Leiterin oder der Leiter der Kirchenverwaltung wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand ver-
setzt, ist § 14 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 des Beamtenversorgungsgesetzes nicht anzuwenden, wenn sie 
oder er nach Ablauf ihrer oder seiner ersten Amtszeit ihr oder sein Amt weitergeführt hatte. 

(6) Wiederwahl ist zulässig; sie kann frühestens neun Monate vor Ablauf der Amtszeit erfolgen, sie muss 
spätestens drei Monate vor Ablauf der Amtszeit vorgenommen sein. Über die Vornahme einer Wieder-
wahl beschließt der Kirchensynodalvorstand im Einvernehmen mit dem Benennungsausschuss nach An-
hörung der Kirchenpräsidentin oder des Kirchenpräsidenten. 

(7) Die Leiterin oder der Leiter der Kirchenverwaltung ist der Kirchenpräsidentin als Vorsitzender oder 
dem Kirchenpräsidenten als Vorsitzendem der Kirchenleitung dienstrechtlich unterstellt (Artikel 57 
Absatz 2 der Kirchenordnung). 

(8) Die Kirchensynode beruft auf Vorschlag der Kirchenleitung eine Dezernentin oder einen Dezernenten 
zur Stellvertretung der Leiterin oder des Leiters der Kirchenverwaltung. Die Berufung erfolgt jeweils für 
die Dauer von sechs Jahren. Die Stellvertretung endet mit Ablauf der Amtszeit als Dezernentin oder De-
zernent. 

§ 8 
Die Dezernentinnen und Dezernenten 

(1) Die Dezernentinnen und Dezernenten werden auf Vorschlag der Kirchenleitung von der Kirchensy-
node für die Dauer von sechs Jahren gewählt. Wenn mit Beginn der Wahlperiode oder der Wiederwahl 
bis zur Regelaltersgrenze noch zwei Jahre verbleiben, verlängert sich die Wahlperiode automatisch bis 
zur Regelaltersgrenze. 

(2) Wiederwahl ist zulässig. Sie ist auch für einen kürzeren Zeitraum zulässig, wenn die Amtszeit wegen 
Erreichung der Altersgrenze vor Ablauf der Wahlzeit endet. 

(3) Wird eine nicht theologische Dezernentin oder ein nicht theologischer Dezernent nach Ablauf der 
Amtszeit nicht wiedergewählt, so gelten die Vorschriften des Kirchenbeamtengesetzes über den Warte-
stand entsprechend, sofern keine Berufung zur Leitung eines Referates erfolgt. 

(4) Die Leiterin oder der Leiter der Kirchenverwaltung regelt die Vertretung der Dezernentinnen und De-
zernenten. 

§ 9 
Die Referentinnen und Referenten 

(1) Die Leiterinnen und Leiter der Referate und die weiteren Mitarbeitenden im höheren Dienst sind die 
Referentinnen und Referenten der Kirchenverwaltung. 
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(2) Die Leiterinnen und Leiter der Referate und der Stabsbereiche sowie die weiteren theologischen Re-
ferentinnen und Referenten werden von der Kirchenleitung berufen. 

(3) Die theologischen Referentinnen und Referenten werden für die Dauer von sechs Jahren berufen. 
Die Berufung kann auch im Nebenamt erfolgen. Wiederholte Berufung ist zulässig. Sie ist auch für einen 
kürzeren Zeitraum zulässig, wenn die Amtszeit wegen Erreichung der Altersgrenze vor Ablauf der Beru-
fungszeit endet. 

 § 10 
Die Mitarbeitenden 

(1) Zur Kirchenverwaltung gehören alle Mitarbeitenden, die nach Maßgabe des von der Kirchensynode 
beschlossenen Stellenplans oder ihres Dienstvertrages im Dienst der Kirchenverwaltung stehen. 

(2) Über die Einstellung der Mitarbeitenden, die nicht von der Kirchensynode gewählt oder der Kirchen-
leitung berufen werden, entscheidet die Leiterin oder der Leiter der Kirchenverwaltung. 

(3) Die Einstellung der Verwaltungsleiterinnen und Verwaltungsleiter in den Nachbarschaftsräumen und 
in den Dekanaten wird durch Rechtsverordnung bestimmt. 

§ 11 
Mitarbeitervertretungsrecht 

Die Bestimmungen des Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen werden durch dieses Kirchenge-
setz nicht berührt.“ 

Artikel 2 

Änderung des Regionalgesetzes 

Das Regionalgesetz vom 27. April 2018 (ABl. 2018 S. 136), zuletzt geändert am 26. November 2025 (ABl. 
2025 S. 222 Nr. 144), wird wie folgt geändert: 

1. § 2b Absatz 4 bis 7 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Die Kirchengemeinden eines Nachbarschaftsraums bündeln ihre Verwaltung in einem gemeinsamen 
Gemeindebüro, in der Regel an einem Standort. Die Gemeindebüros sollen ausreichend mit Verwal-
tungskräften ausgestattet werden. 

(5) Die Kirchengemeinden eines Nachbarschaftsraums werden in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
durch Verwaltungsleiterinnen und Verwaltungsleiter unterstützt. Die Kirchenleitung stellt einen gesamt-
kirchlichen Sollstellenplan auf, in dem die Stellen der Verwaltungsleiterinnen und Verwaltungsleiter für 
die Nachbarschaftsräume in jedem Dekanat ausgewiesen werden. 

(6) Die Aufgaben der Verwaltungsleiterinnen und Verwaltungsleiter sowie die Aufgaben und Ausstattung 
der gemeinsamen Gemeindebüros werden durch Rechtsverordnung geregelt.  
 
(7) Die Dienste in einem Nachbarschaftsraum sind durch Dienstordnung zu regeln, die an die Stelle von 
Pfarrdienstordnungen tritt.“ 
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2. § 42 Absatz 7 wird wie folgt gefasst: 

„(7) Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse werden durch eine Ortskirchengemeinde nicht begründet. 
Bestehende Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Ortskirchengemeinden werden auf die Gesamt-
kirchengemeinde übergeleitet. Bei Ortskirchengemeinden können keine Pfarrstellen errichtet werden.“  

Artikel 3 

Änderung der Dekanatssynodalordnung 

Die Dekanatssynodalordnung (DSO) vom 22. November 2013 (ABl. 2014 S. 3), zuletzt geändert am 30. 
November 2024 (ABl. 2024 S. 237 Nr. 136), wird wie folgt geändert: 

1. § 40 wird wie folgt gefasst: 

„§ 40 
Aufgaben im Vorsitz 

(1) Die oder der Vorsitzende des Dekanatssynodalvorstands ist für die Wahrnehmung der Aufgaben des 
Dekanatssynodalvorstands verantwortlich, soweit nicht die Dekanin oder der Dekan zuständig ist. Sie 
oder er wird dabei von der Verwaltungsleiterin oder dem Verwaltungsleiter unterstützt und ist insoweit 
berechtigt, inhaltliche Weisungen zu erteilen.  

(2) Die oder der Vorsitzende ist für die Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Dekanatssyno-
dalvorstands, für die Ausführung der Beschlüsse und die ordnungsgemäße Übergabe der Geschäfte zum 
Ende seiner oder ihrer Amtszeit verantwortlich. Die Regelungen der Kirchlichen Haushaltsordnung blei-
ben unberührt. 

(3) Die Dekanin nimmt als Dienstvorgesetzte, der Dekan als Dienstvorgesetzter die Aufsicht über das 
persönliche dienstliche Verhalten (Dienstaufsicht) der Mitglieder der hauptamtlichen Verkündigungs-
teams und, als gesamtkirchlich delegierte Aufgabe, der Verwaltungsleiterin oder den Verwaltungsleiter 
im Dekanat wahr. Sie oder er trägt dafür Sorge, dass die fachlichen Vorgaben der Gesamtkirche von der 
Verwaltungsleiterin oder dem Verwaltungsleiter umgesetzt werden. Die Aufsicht über die in rechtlicher, 
zweckmäßiger und wirtschaftlicher Hinsicht optimale fachliche Aufgabenerledigung im Rahmen der Füh-
rung (Fachaufsicht) über die Verwaltungsleiterinnen und Verwaltungsleiter obliegt der Kirchenverwal-
tung. 

(4) Die Geschäftsführerin der gemeindeübergreifenden Trägerschaft der Kindertagesstätten ist Dienst-
vorgesetzte, der Geschäftsführer ist Dienstvorgesetzter aller Mitarbeitenden der Verwaltung der ge-
meindeübergreifenden Trägerschaft sowie der Erzieherinnen und Erzieher der angeschlossenen Kinder-
tagesstätten. 

(5) Die Funktion der oder des Dienstvorgesetzten bestimmt sich im Übrigen nach der Geschäftsordnung 
des Dekanatssynodalvorstands.“ 

2. § 48 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Dem Dekanat werden zur Erfüllung seiner Aufgaben ausreichende personelle und sächliche Mittel 
zur Verfügung gestellt. Dazu gehören insbesondere Fach- und Profilstellen sowie Stellen für Mitarbei-
tende in der Verwaltung.“ 
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Artikel 4 

Änderung der Kirchengemeindeordnung 

Die Kirchengemeindeordnung (KGO) vom 24. November 2012 (ABl. 2013 S. 38), zuletzt geändert am 10. 
Mai 2025 (ABl. 2025 S. 100 Nr. 43), wird wie folgt geändert: 

§ 38 wird wie folgt gefasst: 

„§ 38 
Geschäftsführung 

(1) Die oder der Vorsitzende ist für die Wahrnehmung der Aufgaben des Kirchenvorstands verantwort-
lich. Sie oder er wird dabei von der Verwaltungsleiterin oder dem Verwaltungsleiter unterstützt und ist 
insoweit berechtigt, inhaltliche Weisungen zu erteilen. Die Stellvertretung unterstützt und vertritt die 
oder den Vorsitzenden des Kirchenvorstands. Für die weiteren wahrzunehmenden Aufgaben können 
Ressortzuständigkeiten für die einzelnen Mitglieder des Kirchenvorstands gebildet werden. Näheres ist 
durch eine Geschäftsordnung des Kirchenvorstands zu regeln. 

(2) Die Verwaltungsleiterin im Nachbarschaftsraum ist Dienstvorgesetzte, der Verwaltungsleiter ist 
Dienstvorgesetzter der Mitarbeitenden des gemeinsamen Gemeindebüros. Im Übrigen ist die Vorsit-
zende des Kirchenvorstands die Dienstvorgesetzte oder der Vorsitzende der Dienstvorgesetzte der Mit-
arbeitenden der Kirchengemeinde, soweit der Kirchenvorstand durch Geschäftsordnung nichts anderes 
beschließt.  

(3) Die Verwaltungsleiterinnen und Verwaltungsleiter unterstehen der Fachaufsicht der Kirchenverwal-
tung. Dienstvorgesetzte ist die Verwaltungsleiterin, Dienstvorgesetzter ist der Verwaltungsleiter im De-
kanat. Die Rechte der Kirchengemeinden aus Artikel 11 der Kirchenordnung sind bei Ausübung dieser 
Aufsicht zu wahren. Werden Arbeiten für die Leitungsorgane im Nachbarschaftsraum ausgeführt, sind 
diese berechtigt, den Verwaltungsleiterinnen und Verwaltungsleitern fachliche Weisungen zu erteilen, 
wobei die fachlichen Weisungen der Gesamtkirche unberührt bleiben. 

(4) Die oder der Vorsitzende ist für die Vorbereitung und Leitung der Sitzungen des Kirchenvorstands 
sowie für die Ausführung der Beschlüsse des Kirchenvorstands verantwortlich. Das gilt auch für die Ein-
berufung des Kreises der Mitarbeitenden und die ordnungsgemäße Übergabe der Geschäfte zum Ende 
ihrer oder seiner Amtszeit. Die Regelungen der Kirchlichen Haushaltsordnung bleiben unberührt.“ 
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Artikel 5 

Rechtsverordnung zur Ausstattung des gemeinsamen Gemeindebüros  
und zur Einführung einer Verwaltungsleitung im Dekanat und im Nachbarschaftsraum (Verwaltungs-

leitungsverordnung – VwlVO) 

§ 1 
Grundsatz 

(1) Das gemeinsame Gemeindebüro in einem Nachbarschaftsraum gemäß § 2b Absatz 4 des Regionalge-
setzes führt alle Verwaltungsgeschäfte aus, die nicht vom Leitungsorgan im Nachbarschaftsraum oder 
dem hauptamtlichen Verkündigungsteam wahrgenommen werden. Ausgenommen sind Verwaltungstä-
tigkeiten in Kindertagesstättenangelegenheiten. 

(2) Die technische Ausstattung des Gemeindebüros ist jeweils nach den Mindestvorgaben der Kirchen-
verwaltung auf dem aktuellen Stand zu halten. 

(3) Als Mindestausstattung des Gemeindebüros mit Verwaltungskräften soll je 6000 Gemeindemitglie-
der eine 1.0 Stelle / Eckwert E 6 bestehen. 

(4) Der gesamtkirchliche Sollstellenplan für die Verwaltungsleiterinnen und Verwaltungsleiter in den 
Nachbarschaftsräumen und Dekanaten weist die den Nachbarschaftsräumen und Dekanaten zugewiese-
nen Stellen der Mitarbeitenden in der Verwaltung aus. Er wird im Amtsblatt veröffentlicht. 

§ 2 
Errichtung und Besetzung der Stellen der Verwaltungsleitungen im Nachbarschaftsraum 

(1) Stellen für Verwaltungsleiterinnen und Verwaltungsleiter im Nachbarschaftsraum sind gesamtkirchli-
che Stellen mit regionaler Anbindung, die den Dekanaten nach Gemeindemitgliederzahl zugeordnet und 
für einen oder mehrere Nachbarschaftsräume zuständig sind. Die Dekanatssynode beschließt über die 
Verteilung der Stellen auf die Nachbarschaftsräume nach Gemeindemitgliederzahl, kann dabei aber 
auch örtliche Gegebenheiten berücksichtigen. Im Einvernehmen mit der Kirchenverwaltung und den 
Nachbarschaftsräumen können die Verwaltungsleitungen auf Dekanatsebene gebündelt werden. Eine 
Bündelung kann insbesondere zur fachlichen Spezialisierung erfolgen. 

(2) Die Stellenausschreibung und die Prüfung der Anstellungsfähigkeit bei der Stellenbesetzung erfolgt 
durch die Kirchenverwaltung. Die Leitungsorgane der beteiligten Nachbarschaftsräume treffen die Per-
sonalauswahl unter Beteiligung der Verwaltungsleiterin oder des Verwaltungsleiters im Dekanat. Ist eine 
Personalauswahl nicht möglich, ist die Stelle erneut auszuschreiben. Erfolgt auch hier keine Stellenbe-
setzung, entscheidet die Kirchenverwaltung über die Stellenbesetzung. 

(3) Die jeweiligen Leitungsorgane in den Nachbarschaftsräumen sind berechtigt, bei der Kirchenverwal-
tung eine Abberufung der Verwaltungsleiterin oder des Verwaltungsleiters aus wichtigem Grund bei ar-
beitsrechtlichem Fehlverhalten zu beantragen. 
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§ 3 
Aufgaben der Verwaltungsleiterin und des Verwaltungsleiters im Nachbarschaftsraum 

(1) Die Verwaltungsleiterin oder der Verwaltungsleiter leitet das Gemeindebüro. Sie oder er hat die Auf-
gabe, das jeweilige Leitungsorgan sowie das Verkündigungsteam im Nachbarschaftsraum zu beraten, zu 
unterstützen, zu begleiten und zu entlasten. Sie oder er ist für die Ausführung der laufenden Verwal-
tungsgeschäfte des jeweiligen Nachbarschaftsraums verantwortlich.  

(2) Die Verwaltungsleiterin oder der Verwaltungsleiter erhält die Anordnungsbefugnis und die Feststel-
lungsbefugnis für die sachliche und rechnerische Richtigkeit gem. § 34 Absatz 4 der Kirchlichen Haus-
haltsordnung für alle Haushalte der von ihr oder ihm betreuten Nachbarschaftsräume. 

(3) Die Verwaltungsleiterin ist Dienstvorgesetzte, der Verwaltungsleiter ist Dienstvorgesetzter aller Mit-
arbeitenden des Gemeindebüros. 

(4) Die Verwaltungsleiterin oder der Verwaltungsleiter nimmt an den Sitzungen der Leitungsorgane der 
Nachbarschaftsräume mit beratender Stimme teil.  

(5) Hat die Verwaltungsleiterin oder der Verwaltungsleiter gegen einen Beschluss des Kirchenvorstands 
im Rahmen ihrer oder seiner Zuständigkeit begründete Bedenken, hat sie oder er diese dem Kirchenvor-
stand schriftlich mitzuteilen. Werden die Bedenken zurückgewiesen, so hat dies gleichfalls schriftlich zu 
erfolgen; der Vorgang ist der Kirchenverwaltung von der Verwaltungsleiterin oder dem Verwaltungslei-
ter zur Entscheidung vorzulegen. 

(6) Die Verwaltungsleiterin oder der Verwaltungsleiter übt neben den Mitgliedern der Kirchenvorstände 
und des hauptamtlichen Verkündigungsteams das Hausrecht in allen Gebäuden im Nachbarschaftsraum 
aus. 

(7) Die Verwaltungsleiterinnen und Verwaltungsleiter vertreten sich gegenseitig. 

§ 4 
Errichtung und Besetzung der Stellen der Verwaltungsleitungen im Dekanat 

(1) Stellen für Verwaltungsleiterinnen und Verwaltungsleiter im Dekanat sind gesamtkirchliche Stellen 
mit regionaler Anbindung, die den Dekanaten zugewiesen werden. 

(2) Die Stellenausschreibung und die Prüfung der Anstellungsfähigkeit bei der Stellenbesetzung erfolgt 
durch die Kirchenverwaltung. Der Dekanatssynodalvorstand trifft die Personalauswahl. 

(3) Der Dekanatssynodalvorstand ist berechtigt, bei der Kirchenverwaltung eine Abberufung der Verwal-
tungsleitung aus wichtigem Grund bei arbeitsrechtlichem Fehlverhalten zu beantragen. 

§ 5 
Aufgaben der Verwaltungsleiterin und des Verwaltungsleiters im Dekanat 

(1) Die Verwaltungsleiterin oder der Verwaltungsleiter leitet die Dekanatsverwaltung mit Ausnahme der 
Verwaltung der gemeindeübergreifenden Trägerschaft der Kindertagesstätten. Sie oder er hat die Auf-
gabe, den Dekanatssynodalvorstand zu beraten, zu unterstützen, zu begleiten und zu entlasten. Sie oder 
er ist für die Ausführung der laufenden Verwaltungsgeschäfte des Dekanats verantwortlich.  
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(2) Die Verwaltungsleitungen erhalten Anordnungsbefugnis und die Feststellungsbefugnis sachlich und 
rechnerisch richtig gem. § 34 Absatz 4 der Kirchlichen Haushaltsordnung für den Dekanatshaushalt. 

(3) Die Verwaltungsleitungen sind Dienstvorgesetzte aller Verwaltungsmitarbeitenden des Dekanats und 
der Verwaltungsleitungen der Nachbarschaftsräume. 

(4) Die Verwaltungsleitung nimmt an den Sitzungen des Dekanatssynodalvorstands mit beratender 
Stimme teil. 

(5) Hat die Verwaltungsleiterin oder der Verwaltungsleiter gegen einen Beschluss des Dekanats im Rah-
men ihrer oder seiner Zuständigkeit begründete Bedenken, hat sie oder er diese dem Dekanatssynodal-
vorstand schriftlich mitzuteilen. Werden die Bedenken zurückgewiesen, so hat dies gleichfalls schriftlich 
zu erfolgen; der Vorgang ist der Kirchenverwaltung von der Verwaltungsleiterin oder dem Verwaltungs-
leiter zur Entscheidung vorzulegen. 

§ 6 
Qualifikation und Eingruppierung der Verwaltungsleitungen 

(1) Die Verwaltungsleiterinnen und Verwaltungsleiter sind Fachkräfte, die über umfassendes, in der Re-
gel durch ein abgeschlossenes Fachhochschulstudium oder eine gleichwertige Fachprüfung nachgewie-
senes Fachwissen der Betriebswirtschaft bzw. der Personalwirtschaft oder langjährige entsprechende 
Berufserfahrung verfügen sowie die erforderlichen EDV-Kenntnisse nachweisen können. 

(2) Die Eingruppierung erfolgt aufgrund der Kirchlichen Dienstvertragsordnung. Die Muster-Stellenbe-
schreibung ist zu verwenden. 

§ 7 
Errichtung der Stellen für Verwaltungskräfte in den Nachbarschaftsräumen 

(1) Die Stellen der Verwaltungskräfte in den Gemeindebüros werden in den Nachbarschaftsräumen er-
richtet. 

(2) Die Verwaltungskräfte unterstehen der Dienstaufsicht des Leitungsorgans im Nachbarschaftsraum. 
Dienstvorgesetzte ist die Verwaltungsleiterin im Nachbarschaftsraum, Dienstvorgesetzter der Verwal-
tungsleiter. 

(3) Die Verwaltungskräfte können sich nachbarschaftsraumübergreifend vertreten. 

§ 8 
Aufgaben der Verwaltungskräfte in den Nachbarschaftsräumen 

Die Verwaltungskräfte haben die Aufgabe, die Verwaltungsgeschäfte im Nachbarschaftsraum auszufüh-
ren. Sie unterstützen gemeinsam mit der Verwaltungsleiterin oder dem Verwaltungsleiter die ehren- 
und hauptamtlichen Mitarbeitenden bei ihren kirchlichen Diensten sowie die Verwaltungsleiterin oder 
den Verwaltungsleiter in der Wahrnehmung der ihr oder ihm übertragenen Aufgaben. 

§ 9 
Qualifikation und Eingruppierung der Verwaltungskräfte in den Nachbarschaftsräumen 

(1) Die Verwaltungskräfte werden von den Leitungsorganen der Nachbarschaftsräume eingestellt. 
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(2) Die Verwaltungskräfte verfügen über eine abgeschlossene Verwaltungsausbildung oder entspre-
chende Berufserfahrung. 

(3) Die Eingruppierung erfolgt aufgrund der Kirchlichen Dienstvertragsordnung. Die Muster-Stellenbe-
schreibungen der Kirchenverwaltung sind zu verwenden. 

§ 10 
Finanzierung 

(1) Die Personalkosten der Verwaltungsleiterinnen und Verwaltungsleiter in den Nachbarschaftsräumen 
trägt die Gesamtkirche. Für die in § 1 Absatz 3 geregelte Stellenausstattung der Gemeindebüros wird 
eine Zuweisung gewährt. 

(2) Alle übrigen Kosten des gemeinsamen Gemeindebüros tragen die Nachbarschaftsräume. 

§ 11 
Übergangsregelungen 

Bisher in den Nachbarschaftsräumen bestehende Arbeitsverhältnisse in den Gemeindesekretariaten 
sind in das Gemeindebüro zu überführen. In den Dekanaten wird jeweils eine 1,0 Stelle der Verwaltungs-
fachkräfte in eine 1,0 Stelle für Verwaltungsleitung in Trägerschaft der Gesamtkirche überführt.  

Artikel 6 

Änderung der Zuweisungsverordnung  

Die Zuweisungsverordnung vom 25. April 2008 (ABl. 2008 S. 224), zuletzt geändert am 30. Oktober 2025 
(ABl. 2026 S. 8 Nr. 5), wird wie folgt geändert: 

Nach § 3 wird folgender § 3b eingefügt: 

„§ 3b 
Personalkostenzuweisung für Verwaltungsaufgaben in den Nachbarschaftsräumen 

Zur Finanzierung der Personalkosten einer Stelle Personeneckwert Gehaltsstufe E6 pro 6.000 Gemeinde-
mitglieder für Aufgaben der gemeinsamen Verwaltung des Nachbarschaftsraums wird eine Zuweisung 
gewährt, die sich nach der Zahl der Gemeindemitglieder bemisst. Die Höhe der Zuweisung beträgt je Ge-
meindemitglied 1/6.000 des Personeneckwertes der Gehaltsstufe E6. Bei Nachbarschaftsräumen, die 
sich als Arbeitsgemeinschaft mit geschäftsführendem Ausschuss organisiert haben, wird die Verwal-
tungszuweisung dem Haushalt derjenigen Kirchengemeinde zugeordnet, die die Anstellungsträgerschaft 
für die Mitarbeitenden übernommen hat.“  

Artikel 7 

Übergangsregelungen 

§ 1 
Auflösung der Regionalverwaltungsverbände 
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(1) Die Evangelischen Regionalverwaltungen Oberhessen, Starkenburg-Ost, Nassau-Nord, Oberursel, 
Rhein-Lahn-Westerwald, Rheinhessen, Starkenburg-West und Wetterau werden in eine gesamtkirchli-
che Trägerschaft überführt und mit der Kirchenverwaltung in eine neue, gemeinsame Struktur zusam-
mengeführt. 

(2) Die Evangelischen Regionalverwaltungsverbände Oberhessen, Starkenburg-Ost, Nassau-Nord, Ober-
ursel, Rhein-Lahn-Westerwald, Rheinhessen, Starkenburg-West, und Wetterau werden aufgelöst. Die 
Gesamtkirche ist Rechtsnachfolgerin dieser Regionalverwaltungsverbände. Sie tritt in die Rechte und 
Pflichten aus den bestehenden Arbeitsverhältnissen ein. Das Vermögen der Regionalverwaltungsver-
bände wird im Rahmen der Zweckbindung auf die Gesamtkirche überführt. 

(3) Im Bereich des Stadtdekanats Frankfurt und Offenbach werden die Aufgaben der Personal- und Fi-
nanzverwaltung bis zu einer Übertragung auf die Dienstleistungszentren weiterhin vom Evangelischen 
Regionalverband Frankfurt und Offenbach wahrgenommen. Die Kirchenleitung entscheidet im Beneh-
men mit dem Regionalverband über den Zeitpunkt der Übertragung. 

§ 2 
Übertragung einzelner Pflichtaufgaben vor Auflösung der Regionalverwaltungsverbände 

Die Kirchenleitung kann im Benehmen mit den betroffenen Regionalverwaltungsverbänden bereits vor 
deren Auflösung einzelne Pflichtaufgaben der Regionalverwaltungen auf die Kirchenverwaltung übertra-
gen.  

§ 3 

Aufgabenwahrnehmung bis zur Einrichtung der Verwaltungsleitungen 

Bis zur Besetzung der jeweiligen Stellen für Verwaltungsleitungen in den Dekanaten und Nachbar-
schaftsräumen werden alle bisherigen Aufgaben der Regionalverwaltungen jeweils von der Kirchenver-
waltung wahrgenommen. 

Artikel 8 

Außerkrafttreten 

Das Kirchengesetz über die Regionalverwaltungsverbände (Regionalverwaltungsgesetz) vom 5. Dezem-
ber 2001 (ABl. 2002 S. 96), zuletzt geändert am 23. November 2022 (ABl. 2022 S. 419 Nr. 133), und die 
Regionalverwaltungsverordnung vom 11. November 2003 (ABl. 2004 S. 13), zuletzt geändert am 11. Juli 
2024 (ABl. 2024 S. 241 Nr. 139), treten am 1. Januar 2027 außer Kraft. 

Artikel 9 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am 1. Januar 2027 in Kraft. 

(2) Artikel 7 § 2 tritt am 1. Mai 2026 in Kraft. 
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 Kirchengesetz zur Neuordnung der Verwaltung der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau  

(Verwaltungsneuordnungsgesetz) 
 

Vom… 
 
Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau hat das folgende Kirchengesetz beschlos-
sen: 
 

Kirchengesetz zur Neuordnung der Verwaltung der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau  

(Verwaltungsneuordnungsgesetz) 
 

Vom… 
 
Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau hat das folgende Kirchengesetz beschlossen: 
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Kirchengesetz über die Kirchenverwal-

tung 
(Kirchenverwaltungsgesetz – KVG) 

Vom 16. Mai 2003,(ABl. 2003 S. 322), zuletzt 
geändert am 29. November 2024 (ABl. 2024 
S. 210 Nr. 131 

Artikel 1 
 

Kirchengesetz über die gemeinsame kirchliche 
Verwaltung in der Evangelischen Kirche in Hessen 

und Nassau (Kirchenverwaltungsgesetz – KVG) 

Artikel 1 
 

Kirchengesetz über die Kirchenverwaltung in der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (Kir-

chenverwaltungsgesetz - KVG) 

 
 
 

Präambel 
 
Die Kirchenverwaltung ist Teil des kirchli-
chen Handelns in der Evangelischen Kirche 
in Hessen und Nassau und arbeitet mit an 
der Erfüllung des kirchlichen Auftrags. Sie 
erbringt Dienstleistungen für die kirchenlei-
tenden Gremien, Kirchengemeinden, Deka-
nate, kirchlichen Verbände und anderen 
kirchlichen Einrichtungen. Die Kirchenver-
waltung sorgt für eine transparente und wirt-
schaftliche Gestaltung ihrer Verwaltungsab-
läufe. Dazu bedient sie sich zeitgemäßer, ef-
fektiver Managementmethoden. Durch ein 
Qualitätsmanagement stellt sie Zielorientie-

 
entfällt 

Präambel 
 
Die Kirchenverwaltung ist Teil des kirchlichen Handelns in 
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und ar-
beitet mit an der Erfüllung des kirchlichen Auftrags. Sie 
unterstützt die kirchenleitenden Gremien, Kirchenge-
meinden, Dekanate, kirchlichen Verbände und anderen 
kirchlichen Einrichtungen bei der Erfüllung ihrer Aufga-
ben.  
 
 

 
 
Theol. Ausschuss:  
Präambel 
„Dient einander, ein jeder mit der 
Gabe, die er empfangen hat, als 
gute Haushalter der mancherlei 
Gnade Gottes.” 1 Petr 4,10 
Die Kirchenverwaltung ist Teil des 
kirchlichen Handelns in der Evange-
lischen Kirche in Hessen und Nas-
sau und wirkt an der Erfüllung des 
kirchlichen Auftrags mit, indem sie 
Dienstleistungen für die kirchenlei-
tenden Gremien, Kirchengemein-
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rung und Wirksamkeit ihres Verwaltungshan-
delns sicher. Angestrebt wird eine moderne 
Leitungskultur mit einer klaren und eindeuti-
gen Zuweisung der Leitungsfunktionen zu 
den Aufgaben und Entscheidungsbefugnis-
sen. Dazu gehören auch Transparenz und 
Nachvollziehbarkeit der Entscheidungsver-
fahren sowie Verbindlichkeit und Loyalität 
gegenüber den Beschlüssen von Seiten aller 
Beteiligten. 
 

den, Dekanate, kirchlichen Ver-
bände und anderen kirchlichen Ein-
richtungen erbringt. Die Kirchenver-
waltung unterstützt diese bei der 
Wahrnehmung ihrer Leitungs- und 
Entscheidungsverantwortung. Dabei 
nimmt sie eine dienende Funktion 
wahr und gestaltet als gute Haushal-
terin ihre Arbeit transparent, nach-
vollziehbar, serviceorientiert und 
wirtschaftlich. Ihr Handeln ist an 
Schrift und Bekenntnis gebunden 
gemäß der Kirchenordnung. 

 
 
 

§ 1 
Stellung der Kirchenverwaltung 

 
(1) Die Kirchenverwaltung ist das gesamt-
kirchliche Verwaltungszentrum. 2 Sie führt 
die Verwaltungsgeschäfte der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau innerhalb der 
kirchlichen Ordnung und der Beschlüsse der 
Kirchenleitung in eigener Verantwortung. 
 

Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 

Stellung der Kirchenverwaltung 
 
Die Kirchenverwaltung ist das gesamtkirchliche Verwal-
tungszentrum. Sie führt die Verwaltungsgeschäfte der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau innerhalb 
der kirchlichen Ordnung und der Beschlüsse der Kir-
chenleitung in eigener Verantwortung. 
 

Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 

Stellung der Kirchenverwaltung 
 
(1) Die Kirchenverwaltung ist das gesamtkirchliche Ver-
waltungszentrum der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau, ihrer Dekanate, Kirchengemeinden und 
Kirchlichen Verbände. Sie erbringt ihre Dienstleistungen 
innerhalb der kirchlichen Ordnung und unter Beachtung 
der Beschlüsse der Kirchenleitung in eigener Verantwor-
tung.  
 
(2) Die im Rahmen des geltenden Rechts gewährleistete 
Selbstständigkeit der Kirchengemeinden, Dekanate und 
Kirchlichen Verbände bleibt im Übrigen unberührt. 
 

 
 
 
 
 
 
Die Kirchenverwaltung versteht sich 
hier als gesamtkirchliches Dienst-
leistungszentrum. Würde dieser Be-
griff in § 1 einbezogen, müsste die 
KO geändert werden. 
 
 
 
Abs. 2 ist aus § 7 a. F. übernommen 

§ 2 
Aufgaben der Kirchenverwaltung 

 
(1) Der Kirchenverwaltung obliegt insbeson-
dere 
a) die Erfüllung der ihr übertragenen Aufga-
ben und das Führen der laufenden Verwal-
tungsgeschäfte, 

§ 2 
Aufgaben der Kirchenverwaltung 

 
(1) Der Kirchenverwaltung obliegt insbesondere 
1. die Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben und 

das Führen der laufenden Verwaltungsgeschäfte, 

§ 2 
Aufgaben der Kirchenverwaltung 

 
(1) Der Kirchenverwaltung obliegt insbesondere 
1. die Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben und das 

Führen der laufenden Verwaltungsgeschäfte, 
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b) die Unterstützung der Kirchenleitung in ih-
rer Steuerungsfunktion durch die Wahrneh-
mung von Koordinations- und Aufsichtsauf-
gaben gegenüber den Kirchengemeinden, 
Dekanaten, kirchlichen Verbänden, Anstalten 
und Stiftungen sowie den kirchlichen Einrich-
tungen und privatrechtlichen Unternehmen, 
an denen die EKHN beteiligt ist, 
c) die Vorbereitung und die Ausführung der 
Beschlüsse der Kirchenleitung, 
d) die Erbringung von Dienstleistungen, e) 
die Beratung und Information in Angelegen-
heiten des kirchlichen Lebens. 
 
(2) 1 Die Kirchenverwaltung vertritt die Evan-
gelische Kirche in Hessen und Nassau im 
Rechtsverkehr, soweit sie die ihr übertrage-
nen Aufgaben erfüllt, die laufenden Verwal-
tungsgeschäfte führt oder durch die Kirchen-
leitung zur Vertretung im Rechtsverkehr be-
vollmächtigt ist. 2 Urkunden, in denen sie 
rechtsverbindliche Erklärungen für die Evan-
gelische Kirche in Hessen und Nassau ab-
gibt, sowie Vollmachten bedürfen der Unter-
zeichnung durch die Leiterin oder den Leiter 
der Kirchenverwaltung oder die nach der Ge-
schäftsverteilung zuständige Person. 3 Sie 
sind mit dem Dienstsiegel zu versehen; dies 
gilt nicht bei öffentlichen Beurkundungen. 
 
(3) 1 Die Kirchenverwaltung erfüllt ihre Auf-
gaben in Zusammenarbeit mit den gesamt-
kirchlichen Leitungsorganen, den kirchlichen 
Einrichtungen, den Werken und Verbänden 
im Bereich der EKHN, den Regionalverwal-
tungen, den Dekanaten sowie den Kirchen-
gemeinden. 2 Dabei sorgt sie für deren 
rechtzeitige Beteiligung an den Entschei-
dungsprozessen. 3 Die Kirchenverwaltung 
pflegt die Verbindung zu den Verwaltungs-

2. die Unterstützung der Kirchenleitung in ihrer Steu-
erungsfunktion durch die Wahrnehmung von Koor-
dinations- und Aufsichtsaufgaben gegenüber den 
Kirchengemeinden, Dekanaten, kirchlichen Ver-
bänden, Anstalten und Stiftungen sowie den kirchli-
chen Einrichtungen und privatrechtlichen Unterneh-
men, an denen die EKHN beteiligt ist, 

3. die Vorbereitung und die Ausführung der Be-
schlüsse der Kirchenleitung, 

4. die Erbringung von Dienstleistungen, die Beratung 
und Information in Angelegenheiten des kirchlichen 
Lebens. 

 
 
(2) Die Kirchenverwaltung vertritt die Evangelische Kir-
che in Hessen und Nassau im Rechtsverkehr, soweit sie 
die ihr übertragenen Aufgaben erfüllt, die laufenden Ver-
waltungsgeschäfte führt oder durch die Kirchenleitung 
zur Vertretung im Rechtsverkehr bevollmächtigt ist. Ur-
kunden, in denen sie rechtsverbindliche Erklärungen für 
die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau abgibt, 
sowie Vollmachten bedürfen der Unterzeichnung durch 
die Leiterin oder den Leiter der Kirchenverwaltung oder 
die nach der Geschäftsverteilung zuständige Person. 
Sie sind mit dem Dienstsiegel zu versehen; dies gilt 
nicht bei öffentlichen Beurkundungen. 
 
 
 
 
(3) Die Kirchenverwaltung erfüllt ihre Aufgaben in Zu-
sammenarbeit mit den gesamtkirchlichen Leitungsorga-
nen, den kirchlichen Einrichtungen, den Werken und 
Verbänden im Bereich der EKHN, den Dekanaten sowie 
den Kirchengemeinden. Dabei sorgt sie für deren recht-
zeitige Beteiligung an den Entscheidungsprozessen. 
Die Kirchenverwaltung pflegt die Verbindung zu den 
Verwaltungsstellen der Evangelischen Kirche in 
Deutschland, der übrigen Gliedkirchen und deren Zu-
sammenschlüssen. 
 

2. die Unterstützung der Kirchenleitung in ihrer Steue-
rungsfunktion durch die Wahrnehmung von Koordi-
nations- und Aufsichtsaufgaben gegenüber den Kir-
chengemeinden, Dekanaten, kirchlichen Verbänden, 
Anstalten und Stiftungen sowie den kirchlichen Ein-
richtungen und privatrechtlichen Unternehmen, an 
denen die Evangelische Kirche in Hessen und Nas-
sau beteiligt ist, 

3.   die Vorbereitung und die Ausführung der Beschlüsse 
der Kirchenleitung, 

4. die Erbringung von Dienstleistungen, die Beratung 
und Information in Angelegenheiten des kirchlichen 
Lebens. 

 
(2) Die Kirchenverwaltung vertritt die Gesamtkirche im 
Rechtsverkehr, soweit sie die ihr übertragenen Aufgaben 
erfüllt, die laufenden Verwaltungsgeschäfte führt oder 
durch die Kirchenleitung zur Vertretung im Rechtsverkehr 
bevollmächtigt ist. Urkunden, in denen sie rechtsverbind-
liche Erklärungen für die Gesamtkirche abgibt, sowie Voll-
machten bedürfen der Unterzeichnung durch die Leiterin 
oder den Leiter der Kirchenverwaltung oder die nach der 
Geschäftsverteilung zuständige Person. Sie sind mit dem 
Dienstsiegel zu versehen; dies gilt nicht bei öffentlichen 
Beurkundungen. 
 
 
 
 
 
(3) Die Kirchenverwaltung erfüllt ihre Aufgaben in Zusam-
menarbeit mit den gesamtkirchlichen Leitungsorganen, 
den kirchlichen Einrichtungen, den Werken und Verbän-
den im Bereich der Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau, den Dekanaten sowie den Kirchengemeinden. 
Dabei sorgt sie für deren rechtzeitige Beteiligung an den 
Entscheidungsprozessen. Die Kirchenverwaltung pflegt 
die Verbindung zu den Verwaltungsstellen der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland, der übrigen Gliedkirchen 
und deren Zusammenschlüssen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Begriff der Dienstleistung 
 
 
 
 
 
 
Vertretung nur der Kirchenleitung 
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stellen der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, der übrigen Gliedkirchen und deren Zu-
sammenschlüssen. 
 
(4) 1 Die Kirchenleitung kann sich für Aufga-
ben der Kirchenverwaltung die Entscheidung 
vorbehalten. 2 Sie kann Maßnahmen der Kir-
chenverwaltung abändern oder aufheben. 
 
(5) 1 Über Beschwerden gegen Beschlüsse 
oder Entscheidungen der Kirchenverwaltung 
entscheidet die Kirchenleitung, sofern die 
Kirchenverwaltung der Beschwerde nicht ab-
geholfen hat. 2 Die Beschwerde ist binnen 
eines Monats nach Bekanntgabe der Ent-
scheidung zu erheben und hat aufschie-
bende Wirkung. 3 Die sofortige Vollziehung 
kann im besonderen kirchlichen Interesse 
angeordnet werden. 

 
 
 
 
(4) Die Kirchenleitung kann sich für Aufgaben der Kir-
chenverwaltung die Entscheidung vorbehalten. Sie 
kann Maßnahmen der Kirchenverwaltung abändern o-
der aufheben. 
 
(5) Über Beschwerden gegen Beschlüsse oder Ent-
scheidungen der Kirchenverwaltung entscheidet die Kir-
chenleitung, sofern die Kirchenverwaltung der Be-
schwerde nicht abgeholfen hat. Die Beschwerde ist bin-
nen eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung 
zu erheben und hat aufschiebende Wirkung. Die sofor-
tige Vollziehung kann im besonderen kirchlichen Inte-
resse angeordnet werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Über Beschwerden gegen Entscheidungen der Kir-
chenverwaltung entscheidet die Kirchenleitung, sofern 
die Kirchenverwaltung der Beschwerde nicht abgeholfen 
hat. Die Beschwerde ist binnen eines Monats nach Be-
kanntgabe der Entscheidung zu erheben und hat auf-
schiebende Wirkung. Die sofortige Vollziehung kann im 
besonderen kirchlichen Interesse angeordnet werden. 

§ 3 
Aufgaben der Leiterin oder des Leiters 

der Kirchenverwaltung 
 

(1) 1 Die Leiterin oder der Leiter der Kirchen-
verwaltung ist dafür verantwortlich, dass die 
Kirchenverwaltung ihre Aufgaben sachge-
recht erfüllt. 2 Sie oder er regelt die Ge-
schäftsverteilung und die Ablauforganisation 
innerhalb der Kirchenverwaltung. 
 
(2) Die Leiterin oder der Leiter der Kirchenver-
waltung kann mit Zustimmung der Kirchenlei-
tung auch die Leitung eines Dezernats und ei-
nes Stabsbereichs übernehmen. 
 
(3) Die Leiterin der Kirchenverwaltung ist die 
Dienstvorgesetzte, der Leiter der Kirchenver-
waltung ist der Dienstvorgesetzte der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Kirchenver-
waltung. 

§ 3 
Aufgaben der Leiterin oder des Leiters  

der Kirchenverwaltung 
 
(1) Die Leiterin oder der Leiter der Kirchenverwaltung ist 
dafür verantwortlich, dass die Kirchenverwaltung ihre 
Aufgaben sachgerecht erfüllt. Sie oder er regelt die Ge-
schäftsverteilung und die Ablauforganisation innerhalb 
der Kirchenverwaltung. 
 
 
(2) Die Leiterin oder der Leiter der Kirchenverwaltung 
kann mit Zustimmung der Kirchenleitung auch die Lei-
tung eines Dezernats und eines Stabsbereichs über-
nehmen. 
 

§ 3 
Aufgaben der Leiterin oder des Leiters  

der Kirchenverwaltung 
 
(1) Die Leiterin oder der Leiter der Kirchenverwaltung ist 
für die sachgerechte Erfüllung der Aufgaben verantwort-
lich und regelt die Geschäftsverteilung und die Ablaufor-
ganisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Leiterin der Kirchenverwaltung ist die Dienstvor-
gesetzte, der Leiter der Kirchenverwaltung ist der Dienst-
vorgesetzte der Mitarbeitenden der Kirchenverwaltung, 

 
 
 
 
Sprachliche Zusammenfassung und 
Kürzung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begriff der „Mitarbeitenden“ ist ver-
ändert.  
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 mit Ausnahme der Verwaltungsleiterinnen und Verwal-
tungsleiter in den Dekanaten und Nachbarschaftsräu-
men. 

Für die Verwaltungsleitungen sind 
abweichende Regelungen vorgese-
hen. 
 

 
 
 

§ 6 
Gliederung der Kirchenverwaltung 

 
(1) Die Kirchenverwaltung gliedert sich in De-
zernate. 
 
(2) Die Dezernate gliedern sich in Referate. 
 
 
(3) Für übergreifende Aufgaben und Aufga-
ben der Leitungsunterstützung werden Stabs-
bereiche gebildet. 2 Die Stabsbereiche kön-
nen in Referate gegliedert werden. 
 
 
(4) Näheres zur Gliederung der Kirchenver-
waltung regelt die Kirchenleitung. 
 

Abschnitt 2 
Gliederung und Entscheidungsverfahren 

 
§ 4 

Gliederung der Kirchenverwaltung 
 
(1) Die Kirchenverwaltung gliedert sich in Dezernate, 
Hauptabteilungen, Stabsbereiche und Dienstleistungs-
zentren, die jeweils in Referatsgruppen und Referaten 
organisiert werden können. 
 
 
(2) Für übergreifende Aufgaben und Aufgaben der Lei-
tungsunterstützung können Stabsbereiche gebildet 
werden. Die Stabsbereiche können in Referate geglie-
dert und in Hauptabteilungen zusammengefasst wer-
den. 
 
(3) Näheres zur Gliederung der Kirchenverwaltung re-
gelt die Kirchenleitung. 

Abschnitt 2 
Gliederung und Entscheidungsverfahren 

 
§ 4 

Gliederung der Kirchenverwaltung 
 
Die Kirchenverwaltung gliedert sich in Dezernate, Abtei-
lungen und Stabsbereiche, die jeweils in Referatsgruppen 
und Referaten organisiert werden können, sowie Verwal-
tungsleiterinnen und Verwaltungsleitern in den Kirchen-
gemeinden und Dekanaten. 
 
 
Streichen, ist eine Doppelung zu Satz 1 und kann daher 
entfallen. 
 
 
 
Streichen, da in Satz 1 erfasst. 

 
 
 
 
 
 
 
Verwaltungsleiter/innen nehmen 
(auch) Funktionen der Kirchenver-
waltung wahr und sollten deshalb 
genannt werden. 
 
 
 
 
 

§ 8 
Die Referate 

 
(1) Die Aufgaben der Kirchenverwaltung wer-
den von den Referaten im Rahmen ihrer Zu-
ständigkeit selbstständig wahrgenommen. 
 
(2) Die Leiterinnen und Leiter der Referate 
sind für die sachgerechte Erledigung der Auf-
gaben ihres Referates verantwortlich und 
können zu diesem Zweck auch Weisungen 
erteilen. 

§ 6 
Die Referate 

 
(1) Die Aufgaben der Kirchenverwaltung werden von 
den Referaten im Rahmen ihrer Zuständigkeit selbst-
ständig wahrgenommen. 
 
(2) Die Leiterinnen und Leiter der Referate sind für die 
sachgerechte Erledigung der Aufgaben ihres Referates 
verantwortlich und können zu diesem Zweck auch Wei-
sungen erteilen. 

 
 
streichen 

 
Vorschlag RA: Kann entfallen. 
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 § 7 
Dienstleistungszentren 

 
(1) Die Dienstleistungszentren der Evangelischen Kir-
che in Hessen und Nassau nehmen Verwaltungsaufga-
ben für die Kirchengemeinden, Dekanate und Kirchli-
chen Verbände sowie für die Gesamtkirche wahr. 
 
(2) Die im Rahmen des geltenden Rechts gewährleis-
tete Selbstständigkeit der Kirchengemeinden, Deka-
nate und Kirchlichen Verbände bleibt im Übrigen unbe-
rührt. 
 

§ 8 
Einrichtung von Dienstleistungszentren 

 
(1) Es werden ein Dienstleistungszentrum Personal und 
ein Dienstleistungszentrum Finanzen als Teil der ge-
samtkirchlichen Verwaltung eingerichtet. 
 
(2) Die Evangelischen Regionalverwaltungen Oberhes-
sen, Starkenburg-Ost, Nassau-Nord, Oberursel, Rhein-
Lahn-Westerwald, Rheinhessen, Starkenburg-West, 
Wiesbaden-Rheingau-Taunus und Wetterau werden in 
gesamtkirchliche Trägerschaft überführt. 
 
(3) Die Evangelischen Regionalverwaltungsverbände 
Oberhessen, Starkenburg-Ost, Nassau-Nord, Oberur-
sel, Rhein-Lahn-Westerwald, Rheinhessen, Starken-
burg-West, Wiesbaden-Rheingau-Taunus und Wetterau 
werden aufgelöst. Die Gesamtkirche ist Rechtsnachfol-
gerin dieser Regionalverwaltungsverbände. Die Ge-
samtkirche tritt in die Rechte und Pflichten aus den be-
stehenden Arbeitsverhältnissen ein. Das Vermögen der 
Regionalverwaltungsverbände wird im Rahmen der 
Zweckbindung auf die Gesamtkirche überführt. 
 
(4) Im Bereich des Stadtdekanats Frankfurt und Offen-
bach werden die Aufgaben der Dienstleistungszentren 
auf die gesamtkirchliche Verwaltung überführt. Bis zur 

 
 
 
Streichen, sind Teil der Kirchenverwaltung (s. § 1) 
 
 
 
 
 
Abs. 2 wurde in § 1 übernommen. 
 
 
 
 
 
 
streichen 
 
 
 
 
 
Wird in Artikel 7 „Übergangsregelungen“ übernommen. 
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Überführung werden die Aufgaben durch den Evangeli-
schen Regionalverband Frankfurt und Offenbach wahr-
genommen. 

 
§ 10 

Informationspflicht 
 
 
(1) Die Dienstleistungszentren sind verpflichtet, den Kir-
chengemeinden, Dekanaten und Kirchlichen Verbän-
den Einsicht in alle sie betreffenden Unterlagen zu ge-
währen. 
 
(2) Die Kirchengemeinden, Dekanate und Kirchlichen 
Verbände sind verpflichtet, den Dienstleistungszentren 
die erforderlichen Informationen zu geben, Auskünfte zu 
erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

 
§ 9 

Aufgaben der Dienstleistungszentren 
 

(1) Die Kirchenleitung bestimmt, welche Verwaltungs-
aufgaben der Kirchengemeinden, Dekanate und Kirch-
lichen Verbände auf die Dienstleistungszentren übertra-
gen werden. 
 
 
(2) Die Kirchengemeinden, Dekanate und Kirchlichen 
Verbände können weitere Aufgaben durch Vereinba-
rung mit der Kirchenverwaltung auf die Dienstleistungs-
zentren übertragen. Mit der Vereinbarung ist die Finan-
zierung zu regeln. 
 
(3) Den Dienstleistungszentren können Aufgaben von 
rechtlich selbstständigen kirchlichen und diakonischen 
Einrichtungen, die nicht Teil der verfassten Kirche sind, 
durch Vereinbarung mit der Kirchenverwaltung übertra-
gen werden. 

 
 
 
 

§ 5 
Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden, Deka-

naten und Kirchlichen Verbänden 
 
(1) Die Kirchenverwaltung ist verpflichtet, den Kirchenge-
meinden, Dekanaten und Kirchlichen Verbänden Einsicht 
in alle Unterlagen über die ihr übertragenen Aufgaben die-
ser Körperschaften zu gewähren. 
 
(2) Die Kirchengemeinden, Dekanate und Kirchlichen 
Verbände sind verpflichtet, der Kirchenverwaltung die er-
forderlichen Informationen zu geben, Auskünfte zu ertei-
len und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 
 
 
 
(3) Die Kirchenleitung bestimmt durch Rechtsverordnung, 
welche Verwaltungsaufgaben der Kirchengemeinden, 
Dekanate und Kirchlichen Verbände auf die Kirchenver-
waltung übertragen werden. Die Rechtsverordnung be-
darf der Zustimmung des Kirchensynodalvorstandes. 
 
(4) Die Kirchengemeinden, Dekanate und Kirchlichen 
Verbände können weitere Aufgaben durch Vereinbarung 
mit der Kirchenverwaltung auf diese übertragen. Mit der 
Vereinbarung ist die Finanzierung zu regeln. 
 
 
(5) Rechtlich selbstständige kirchliche und diakonische 
Einrichtungen, die nicht Teil der verfassten Kirche sind, 
können der Kirchenverwaltung Aufgaben durch Vereinba-
rung übertragen. 
 

 
 
 
 
 
Zusammenführung der §§ 9 und 10 
aus der Vorlage der KL, neue Über-
schrift 
Hier wurde Begriff der „Kirchenver-
waltung“ neu eingefügt.  
Die DLZ sind Teil der Kirchenverwal-
tung. Außerdem gelten die Pflichten 
für die Zusammenarbeit für die ge-
samte Kirchenverwaltung. 
 
 
 
 
 
 
 
RVO verstärkt die Mitwirkung der 
Kirchensynode 
 
 
 
 
Die Formulierung der Vorlage der KL 
erweckt den Eindruck, als wenn die 
DLZ außerhalb der Kirchenverwal-
tung stehen. 
 
 
s. vorstehend 

 
 

 
 

§ 6 
Die Verwaltungsleiterinnen und Verwaltungsleiter 
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Abschnitt 3 
Berufung und Rechtsstellung  

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 

§ 11 
Die Leiterin oder der Leiter der Kirchen-

verwaltung 
 
(1) Die Leiterin oder der Leiter der Kirchenver-
waltung wird von der Kirchensynode auf die 
Dauer von acht Jahren gewählt. Wenn mit Be-
ginn der Wahlperiode oder der Wiederberu-
fung bis zur Regelaltersgrenze noch zwei 
Jahre verbleiben, verlängert sich die Wahlpe-
riode automatisch bis zur Regelaltersgrenze. 
 
(2) Vor der Wahl ist die Stelle vom Kirchensy-
nodalvorstand auszuschreiben; dies gilt nicht 
für die Wiederwahl. 
 
(3) Die Kirchenleitung ist zu hören. Sie gibt 
nach Einsicht in die Bewerbungsunterlagen 
gegenüber dem Kirchensynodalvorstand ihre 
Stellungnahme ab. Der Benennungsaus-
schuss hat der Kirchensynode mit dem Wahl-
vorschlag die Stellungnahme der Kirchenlei-
tung bekannt zu geben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abschnitt 3 
Berufung und Rechtsstellung  

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 

§ 11 
Die Leiterin oder der Leiter der Kirchenverwaltung 

 
 
(1) Die Leiterin oder der Leiter der Kirchen-verwaltung 
wird von der Kirchensynode auf die Dauer von acht Jah-
ren gewählt. Wenn mit Beginn der Wahlperiode oder der 
Wiederberufung bis zur Regelaltersgrenze noch zwei 
Jahre verbleiben, verlängert sich die Wahlperiode auto-
matisch bis zur Regelaltersgrenze. 
 
 
(2) Vor der Wahl ist die Stelle vom Kirchensynodalvor-
stand auszuschreiben; dies gilt nicht für die Wiederwahl. 
 
 
(3) Die Kirchenleitung ist zu hören. Sie gibt nach Ein-
sicht in die Bewerbungsunterlagen gegenüber dem Kir-
chensynodalvorstand ihre Stellungnahme ab. Der Be-
nennungs-ausschuss hat der Kirchensynode mit dem 
Wahlvorschlag die Stellungnahme der Kirchenleitung 
bekannt zu geben. 
 
 

 
(1) Die Verwaltungsleiterinnen und Verwaltungsleiter in 
den Kirchengemeinden und Dekanaten nehmen die ihnen 
übertragenen Aufgaben wahr und unterstützen die Kir-
chengemeinden und Dekanate in der Wahrnehmung ihrer 
eigenen Aufgaben. 
 
(2) Die Kirchenleitung bestimmt durch Rechtsverordnung, 
welche Verwaltungsaufgaben der Kirchengemeinden und 
Dekanate auf die Verwaltungsleiterinnen und Verwal-
tungsleiter übertragen werden. Die Rechtsverordnung be-
darf der Zustimmung des Kirchensynodalvorstandes. 
 

Abschnitt 3 
Berufung und Rechtsstellung  

der Mitarbeitenden 
 

§ 7 
Die Leiterin oder der Leiter der Kirchenverwaltung 

 
 
(1) Die Leiterin oder der Leiter der Kirchenverwaltung wird 
von der Kirchensynode auf die Dauer von acht Jahren ge-
wählt. Wenn mit Beginn der Wahlperiode oder der Wie-
derwahl bis zur Regelaltersgrenze noch zwei Jahre ver-
bleiben, verlängert sich die Wahlperiode automatisch bis 
zur Regelaltersgrenze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wenn die VL Teil der KV sind, sollte 
ein neuer Paragraf zu Verwaltungs-
leiter/innen eingefügt und im übrigen 
auf die Verordnung verwiesen wer-
den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach Art. 57 KO Wiederwahl 
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(4) Die gewählte Person ist von der Kirchen-
leitung zur Kirchenbeamtin bzw. zum Kirchen-
beamten auf Zeit zu ernennen. Mit dieser Er-
nennung beginnt die Amtszeit; damit erlischt 
jedes andere Arbeits- oder Dienstverhältnis 
zur Evangelischen Kirche in Hessen und Nas-
sau. 
 
(5) Mit dem Ablauf der Amtszeit tritt die Leite-
rin oder der Leiter der Kirchenverwaltung in 
den Ruhestand. Ist die Amtszeit bei Erreichen 
der Regelaltersgrenze noch nicht beendet, so 
tritt die Leiterin oder der Leiter der Kirchenver-
waltung mit dem Ende des Monats, in dem sie 
oder er die Regelaltersgrenze erreicht hat, in 
den Ruhestand. § 81 des Kirchenbeamtenge-
setzes der EKD findet keine Anwendung. 
Wird die Leiterin oder der Leiter der Kirchen-
verwaltung wegen Dienstunfähigkeit in den 
Ruhestand versetzt, ist § 14 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 3 des Beamtenversorgungsgeset-
zes nicht anzuwenden, wenn sie oder er nach 
Ablauf ihrer oder seiner ersten Amtszeit ihr o-
der sein Amt weitergeführt hatte. 
 
(6) Wiederwahl ist zulässig; sie kann frühes-
tens neun Monate vor Ablauf der Amtszeit er-
folgen, sie muss spätestens drei Monate vor 
Ablauf der Amtszeit vorgenommen sein. Über 
die Vornahme einer Wiederwahl beschließt 
der Kirchensynodalvorstand im Einverneh-
men mit dem Benennungsausschuss nach 
Anhörung der Kirchenpräsidentin oder des 
Kirchenpräsidenten. 
 
(7) Die Leiterin oder der Leiter der Kirchenver-
waltung ist der Kirchenpräsidentin als Vorsit-
zender oder dem Kirchenpräsidenten als Vor-
sitzendem der Kirchenleitung dienstrechtlich 
unterstellt (Artikel 57 Absatz 2 der Kirchenord-
nung). 

(4) Die gewählte Person ist von der Kirchen-leitung zur 
Kirchenbeamtin bzw. zum Kirchenbeamten auf Zeit zu 
ernennen. Mit dieser Ernennung beginnt die Amtszeit; 
damit erlischt jedes andere Arbeits- oder Dienstverhält-
nis zur Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. 
 
 
 
(5) Mit dem Ablauf der Amtszeit tritt die Leiterin oder der 
Leiter der Kirchenverwaltung in den Ruhestand. Ist die 
Amtszeit bei Erreichen der Regelaltersgrenze noch 
nicht beendet, so tritt die Leiterin oder der Leiter der Kir-
chenverwaltung mit dem Ende des Monats, in dem sie 
oder er die Regelaltersgrenze erreicht hat, in den Ruhe-
stand. § 81 des Kirchenbeamtengesetzes der EKD fin-
det keine Anwendung. Wird die Leiterin oder der Leiter 
der Kirchenverwaltung wegen Dienstunfähigkeit in den 
Ruhestand versetzt, ist § 14 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 
des Beamtenversorgungsgesetzes nicht anzuwenden, 
wenn sie oder er nach Ablauf ihrer oder seiner ersten 
Amtszeit ihr oder sein Amt weitergeführt hatte. 
 
 
 
 
(6) Wiederwahl ist zulässig; sie kann frühestens neun 
Monate vor Ablauf der Amtszeit erfolgen, sie muss spä-
testens drei Monate vor Ablauf der Amtszeit vorgenom-
men sein. Über die Vornahme einer Wiederwahl be-
schließt der Kirchensynodalvorstand im Einvernehmen 
mit dem Benennungsausschuss nach Anhörung der Kir-
chenpräsidentin oder des Kirchenpräsidenten. 
 
 
 
(7) Die Leiterin oder der Leiter der Kirchenverwaltung ist 
der Kirchenpräsidentin als Vorsitzender oder dem Kir-
chenpräsidenten als Vorsitzendem der Kirchenleitung 
dienstrechtlich unterstellt (Artikel 57 Absatz 2 der Kir-
chenordnung). 
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(8) Die Kirchensynode beruft auf Vorschlag 
der Kirchenleitung eine Dezernentin oder ei-
nen Dezernenten zur Stellvertreterin bzw. 
zum Stellvertreter der Leiterin oder des Lei-
ters der Kirchenverwaltung. Die Berufung er-
folgt jeweils für die Dauer von sechs Jahren. 
Die Stellvertretung endet mit Ablauf der Amts-
zeit als Dezernentin oder Dezernent. 
 

§ 12 
Die Dezernentinnen und Dezernenten 

 
(1) Die Dezernentinnen und Dezernenten 
werden auf Vorschlag der Kirchenleitung von 
der Kirchensynode für die Dauer von sechs 
Jahren gewählt. Wenn mit Beginn der Wahl-
periode oder der Wiederberufung bis zur Re-
gelaltersgrenze noch zwei Jahre verbleiben, 
verlängert sich die Wahlperiode automatisch 
bis zur Regelaltersgrenze. 
 
(2) Wiederwahl ist zulässig. Sie ist auch für ei-
nen kürzeren Zeitraum zulässig, wenn die 
Amtszeit wegen Erreichung der Altersgrenze 
vor Ablauf der Berufungszeit endet. 
 
(3) Wird eine nicht theologische Dezernentin 
oder ein nicht theologischer Dezernent nach 
Ablauf der Amtszeit nicht wiedergewählt, so 
gelten die Vorschriften des Kirchenbeamten-
gesetzes über den Wartestand entsprechend, 
sofern keine Berufung zur Leitung eines Re-
ferates erfolgt. 
 
(4) Die Leiterin oder der Leiter der Kirchenver-
waltung regelt die Vertretung der Dezernen-
tinnen und Dezernenten. 
 

§ 13 
Die Referentinnen und Referenten 

 
8) Die Kirchensynode beruft auf Vorschlag der Kirchen-
leitung eine Dezernentin oder einen Dezernenten zur 
Stellvertreterin bzw. zum Stellvertreter der Leiterin oder 
des Leiters der Kirchenverwaltung. Die Berufung erfolgt 
jeweils für die Dauer von sechs Jahren. Die Stellvertre-
tung endet mit Ablauf der Amtszeit als Dezernentin oder 
Dezernent. 
 
 

§ 12 
Die Dezernentinnen und Dezernenten 

 
(1) Die Dezernentinnen und Dezernenten werden auf 
Vorschlag der Kirchenleitung von der Kirchensynode für 
die Dauer von sechs Jahren gewählt. Wenn mit Beginn 
der Wahlperiode oder der Wiederberufung bis zur Re-
gelaltersgrenze noch zwei Jahre verbleiben, verlängert 
sich die Wahlperiode automatisch bis zur Regelalters-
grenze. 
 
 
(2) Wiederwahl ist zulässig. Sie ist auch für einen kür-
zeren Zeitraum zulässig, wenn die Amtszeit wegen Er-
reichung der Altersgrenze vor Ablauf der Berufungszeit 
endet. 
 
(3) Wird eine nicht theologische Dezernentin oder ein 
nicht theologischer Dezernent nach Ablauf der Amtszeit 
nicht wiedergewählt, so gelten die Vorschriften des Kir-
chenbeamtengesetzes über den Wartestand entspre-
chend, sofern keine Berufung zur Leitung eines Refera-
tes erfolgt. 
 
 
(4) Die Leiterin oder der Leiter der Kirchenverwaltung 
regelt die Vertretung der Dezernentinnen und Dezer-
nenten. 
 

§ 13 
Die Referentinnen und Referenten 

 
(8) Die Kirchensynode beruft auf Vorschlag der Kirchen-
leitung eine Dezernentin oder einen Dezernenten zur 
Stellvertretung der Leiterin oder des Leiters der Kirchen-
verwaltung. Die Berufung erfolgt jeweils für die Dauer von 
sechs Jahren. Die Stellvertretung endet mit Ablauf der 
Amtszeit als Dezernentin oder Dezernent. 
 
 
 

§ 8 
Die Dezernentinnen und Dezernenten 

 
(1) Die Dezernentinnen und Dezernenten werden auf Vor-
schlag der Kirchenleitung von der Kirchensynode für die 
Dauer von sechs Jahren gewählt. Wenn mit Beginn der 
Wahlperiode oder der Wiederwahl bis zur Regelalters-
grenze noch zwei Jahre verbleiben, verlängert sich die 
Wahlperiode automatisch bis zur Regelaltersgrenze. 
 
 
 
(2) Wiederwahl ist zulässig. Sie ist auch für einen kürze-
ren Zeitraum zulässig, wenn die Amtszeit wegen Errei-
chung der Altersgrenze vor Ablauf der Wahlzeit endet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

§ 9 
Die Referentinnen und Referenten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach Art. 57 KO: Wiederwahl 
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(1) Die Referentinnen und Referenten der Kir-
chenverwaltung sind die Leiterinnen und Lei-
ter der Referate und der Stabsbereiche sowie 
die weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im höheren Dienst. 
 
(2) Die Leiterinnen und Leiter der Referate 
und der Stabsbereiche sowie die weiteren 
theologischen Referentinnen und Referenten 
werden von der Kirchenleitung berufen. 
 
(3) Die theologischen Referentinnen und Re-
ferenten werden für die Dauer von sechs Jah-
ren berufen. Die Berufung kann auch im Ne-
benamt erfolgen. Wiederholte Berufung ist 
zulässig. Sie ist auch für einen kürzeren Zeit-
raum zulässig, wenn die Amtszeit wegen Er-
reichung der Altersgrenze vor Ablauf der Be-
rufungszeit endet. 
 

§ 14 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 
(1) Zur Kirchenverwaltung gehören alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, die nach Maß-
gabe des Stellenplans oder ihres Dienstver-
trages im Dienst der Kirchenverwaltung ste-
hen. 
 
(2) Über die Einstellung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die nicht von der Kirchensy-
node gewählt oder der Kirchenleitung berufen 
werden, entscheidet die Leiterin oder der Lei-
ter der Kirchenverwaltung. 
 
(3) Die Einstellung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ist nur im Rahmen des von der Kir-
chensynode beschlossenen Stellenplans zu-
lässig. 
 

 
(1) Die Referentinnen und Referenten der Kirchenver-
waltung sind die Leiterinnen und Leiter der Referate und 
der Stabsbereiche sowie die weiteren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im höheren Dienst. 
 
 
(2) Die Leiterinnen und Leiter der Referate und der 
Stabsbereiche sowie die weiteren theologischen Refe-
rentinnen und Referenten werden von der Kirchenlei-
tung berufen. 
 
(3) Die theologischen Referentinnen und Referenten 
werden für die Dauer von sechs Jahren berufen. Die Be-
rufung kann auch im Nebenamt erfolgen. Wiederholte 
Berufung ist zulässig. Sie ist auch für einen kürzeren 
Zeitraum zulässig, wenn die Amtszeit wegen Erreichung 
der Altersgrenze vor Ablauf der Berufungszeit endet. 
 
 
 

§ 14 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 
(1) Zur Kirchenverwaltung gehören alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die nach Maßgabe des Stellenplans o-
der ihres Dienstvertrages im Dienst der Kirchenverwal-
tung stehen. 
 
 
(2) Über die Einstellung der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die nicht von der Kirchensynode gewählt oder der 
Kirchenleitung berufen werden, entscheidet die Leiterin 
oder der Leiter der Kirchenverwaltung. 
 
 
(3) Die Einstellung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ist nur im Rahmen des von der Kirchensynode be-
schlossenen Stellenplans zulässig. 
 
 

 
(1) Die Leiterinnen und Leiter der Referate und die weite-
ren Mitarbeitenden im höheren Dienst sind die Referen-
tinnen und Referenten der Kirchenverwaltung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

§ 10 
Die Mitarbeitenden 

 
(1) Zur Kirchenverwaltung gehören alle Mitarbeitenden, 
die nach Maßgabe des von der Kirchensynode beschlos-
senen Stellenplans oder ihres Dienstvertrages im Dienst 
der Kirchenverwaltung stehen. 
 
 
(2) Über die Einstellung der Mitarbeitenden, die nicht von 
der Kirchensynode gewählt oder der Kirchenleitung beru-
fen werden, entscheidet die Leiterin oder der Leiter der 
Kirchenverwaltung. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Übernahme von Abs. 3 aus der Vor-
lage der KL 
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§ 15 
Mitarbeitervertretungsrecht 

 
Die Bestimmungen des Kirchengesetzes 
über Mitarbeitervertretungen werden durch 
dieses Kirchengesetz nicht berührt. 
 

 
 
 
 

§ 15 
Mitarbeitervertretungsrecht 

 
Die Bestimmungen des Kirchengesetzes über Mitar-
beitervertretungen werden durch dieses Kirchengesetz 
nicht berührt. 
 

(3) Die Einstellung der Verwaltungsleiterinnen und Ver-
waltungsleiter in den Nachbarschaftsräumen und in den 
Dekanaten wird durch Rechtsverordnung bestimmt. 
 

§ 11 
Mitarbeitervertretungsrecht 
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Regionalgesetz 
 

Regionalgesetz vom 27. April 2018 (ABl. 2018 
S. 136), zuletzt geändert am 30. November 
2024 (ABl. 2024 S. 237 Nr. 136) 

 
 
 
 

§ 2b 
Nachbarschaftsraum 

(1) Die örtlichen Kirchengemeinden arbeiten in 
einem Nachbarschaftsraum zusammen. 
 
(2) Pfarrstellen mit gemeindlichem Auftrag 
werden einem Nachbarschaftsraum zugeord-
net. Fach- und Profilstellen arbeiten auf Deka-
natsebene. Stellen im gemeindepädagogi-
schen und kirchenmusikalischen Dienst kön-
nen der Dekanatsebene oder schwerpunktmä-
ßig einem Nachbarschaftsraum zugeordnet 
werden. 
 

Artikel 2 
Änderung des Regionalgesetzes 

 
Das Regionalgesetz vom 27. April 2018 (ABl. 2018 S. 
136), zuletzt geändert am 30. November 2024 (ABl. 
2024 S. 237 Nr. 136), wird wie folgt geändert 
 
1. § 2b Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. § 2b Abs. 4-7 wird wie folgt gefasst: 
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(3) Im Nachbarschaftsraum wird ein gemeinsa-
mes Gebäudekonzept für alle zuweisungsbe-
rechtigten Gebäude auf dem Gebiet des Nach-
barschaftsraums entwickelt. Die Gebäudekon-
zepte der Nachbarschaftsräume eines Deka-
nats dienen der Erstellung eines Gebäudebe-
darfs- und -entwicklungsplanes auf Dekanats-
ebene. 
 
(4) Die Kirchengemeinden eines Nachbar-
schaftsraums bündeln ihre Verwaltung in ei-
nem gemeinsamen Gemeindebüro, in der Re-
gel an einem Standort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Die Dienste in einem Nachbarschaftsraum 
sind durch Dienstordnung zu regeln, die an die 
Stelle von Pfarrdienstordnungen tritt. 

 
 
 
 
 
 
 
(4) Die Kirchengemeinden eines Nachbarschafts-
raums bündeln ihre Verwaltung in einem gemeinsa-
men Gemeindebüro, in der Regel an einem Standort. 
Im gesamtkirchlichen Sollstellenplan für die Verwal-
tungsleitungen in den Nachbarschaftsräumen sind für 
jedes Dekanat die Vollzeitstellen der Verwaltungslei-
tungen für die Nachbarschaftsbereiche auszuweisen. 
Als Mindestausstattung des Gemeindebüros mit Ver-
waltungskräften soll je 3000 Gemeindemitglieder eine 
0.5 Stelle / Eckwert E 6 bestehen. Das Nähere zu Auf-
gaben und Ausstattung der gemeinsamen Gemeinde-
büros sowie der Verwaltungsleitungen ist durch 
Rechtsverordnung zu regeln.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
(4) Die Kirchengemeinden eines Nachbarschaftsraums 
bündeln ihre Verwaltung in einem gemeinsamen Ge-
meindebüro, in der Regel an einem Standort. Die Ge-
meindebüros sollen ausreichend mit Verwaltungskräf-
ten ausgestattet werden. 
 
 
 
In § 1 Abs. 3 der RVO wird die Ausstattung näher gere-
gelt. 
 
 
 
 
(5) Die Kirchengemeinden eines Nachbarschaftsraums 
werden in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben durch Ver-
waltungsleiterinnen und Verwaltungsleiter unterstützt. 
Die Kirchenleitung stellt einen gesamtkirchlichen Soll-
stellenplan auf, in dem die Stellen der Verwaltungsleite-
rinnen und Verwaltungsleiter für die Nachbarschafts-
räume in jedem Dekanat ausgewiesen werden. 
 
(6) Die Aufgaben der Verwaltungsleiterinnen und Ver-
waltungsleiter sowie die Aufgaben und Ausstattung der 
gemeinsamen Gemeindebüros werden durch Rechts-
verordnung geregelt. 
 
(7) Die Dienste in einem Nachbarschaftsraum sind 
durch Dienstordnung zu regeln, die an die Stelle von 
Pfarrdienstordnungen tritt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 42 
Allgemeines 
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(1) Zur vertieften gemeinsamen Wahrnehmung 
von Aufgaben können mehrere Kirchenge-
meinden eine Gesamtkirchengemeinde bilden. 
Die Gesamtkirchengemeinde nimmt für die an 
ihr beteiligten Kirchengemeinden (Ortskirchen-
gemeinden) alle Aufgaben wahr, die nicht 
durch die Satzung einer einzelnen Ortskir-
chengemeinde oder mehreren Ortskirchenge-
meinden übertragen werden. 
 
(2) Alle Ortskirchengemeinden müssen dem-
selben Dekanat angehören. 
 
(3) Die Ortskirchengemeinden bleiben als 
rechtlich selbständige Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts bestehen. Sie führen ihren 
bisherigen Namen als Kirchengemeinde fort. 
 
(4) Die Gesamtkirchengemeinde ist eine Kir-
chengemeinde im Sinne der Kirchenordnung 
und als solche Körperschaft des öffentlichen 
Rechts. 
 
(5) Die Bestimmungen für Kirchengemeinden 
gelten für die Gesamtkirchengemeinde ent-
sprechend, soweit nichts anderes bestimmt ist. 
 
(6) Die Gemeindemitglieder der Ortskirchenge-
meinden sind zugleich Gemeindemitglieder 
der Gesamtkirchengemeinde. 
 
(7) Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse 
werden durch eine Ortskirchengemeinde nicht 
begründet. Bei Ortskirchengemeinden können 
keine Pfarrstellen errichtet werden. 
 
 
 
(8) In Gesamtkirchengemeinden wird das Sie-
gel der Gesamtkirchengemeinde verwendet, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.§ 42 Absatz 7 wird wie folgt gefasst: 
 
(7) Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse werden 
durch eine Ortskirchengemeinde nicht begründet. Be-
stehende Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der 
Ortskirchengemeinden werden auf die Gesamtkir-
chengemeinde übergeleitet. Bei Ortskirchengemein-
den können keine Pfarrstellen errichtet werden. 
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soweit in der Satzung nichts anderes bestimmt 
ist. In Grundstücksangelegenheiten wird das 
Siegel der jeweiligen Ortskirchengemeinde 
verwendet. 
 
(9) Die Gesamtkirchengemeinde verwaltet das 
Vermögen der Ortskirchengemeinden in eige-
nem Namen und auf eigene Rechnung. Vorlie-
gende Zweckbindungen der Erträge für Zwe-
cke einzelner Ortskirchengemeinden bleiben 
unberührt. 
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Dekanatssynodalordnung 
 
Dekanatssynodalordnung (DSO) vom 22. No-
vember 2013 (ABl. 2014 S. 3), zuletzt geändert 
am 29. November 2024 (ABl. 2024 S. 233 Nr. 
135) und 30. November 2024 (ABl. 2024 S. 237 
Nr. 136),  
 

 
§ 40 

Aufgaben im Vorsitz 
 

(1) Die oder der Vorsitzende des Dekanatssy-
nodalvorstands ist für die Führung der laufen-
den Geschäfte der Dekanatsverwaltung verant-
wortlich, unbeschadet des Aufgabenbereichs 
der Dekanin oder des Dekans nach Artikel 28 
Absatz 1 und 2 der Kirchenordnung.. 
 
 
(2) Die oder der Vorsitzende ist für die Vorbe-
reitung und Durchführung der Sitzungen des 

Artikel 3 
 

Änderung der Dekanatssynodalordnung 
 
Dekanatssynodalordnung (DSO) vom 22. November 
2013 (ABl. 2014 S. 3), zuletzt geändert am 29. No-
vember 2024 (ABl. 2024 S. 233 Nr. 135) und 30. No-
vember 2024 (ABl. 2024 S. 237 Nr. 136),  
 
1. § 40 Absatz 3 wird wie folgt gefasst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. § 40 wird wie folgt gefasst: 
 
 
 
 
(1) Die oder der Vorsitzende des Dekanatssynodalvor-
stands ist für die Wahrnehmung der Aufgaben des De-
kanatssynodalvorstands verantwortlich, soweit nicht die 
Dekanin oder der Dekan zuständig ist. Sie oder er wird 
dabei von der Verwaltungsleiterin oder dem Verwal-
tungsleiter unterstützt und ist insoweit berechtigt, inhalt-
liche Weisungen zu erteilen.  
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Dekanatssynodalvorstands, für die Ausführung 
der Beschlüsse und die ordnungsgemäße 
Übergabe der Geschäfte zum Ende seiner oder 
ihrer Amtszeit verantwortlich. Die Regelungen 
der Kirchlichen Haushaltsordnung bleiben un-
berührt. 
 
(3) Die oder der Vorsitzende ist Dienstvorge-
setzter aller beim Dekanat angestellten Mitar-
beitenden und beruft die Arbeitstreffen ein, so-
fern die Geschäftsordnung des Dekanatssyno-
dalvorstands nichts anderes bestimmt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
(3) Die oder der Vorsitzende ist Dienstvorgesetzter al-
ler beim Dekanat angestellten Mitarbeitenden und be-
ruft zu Arbeitstreffen ein, sofern die Geschäftsordnung 
des Dekanatssynodalvorstands nichts anderes be-
stimmt. Dies gilt nicht für die die Mitglieder der haupt-
amtlichen Verkündigungsteams und die Mitarbeiten-
den der Verwaltung des Dekanats, bei denen die De-
kanin oder der Dekan die Dienstvorgesetzteneigen-
schaft als delegierte, gesamtkirchliche Aufgabe wahr-
nimmt. Die Fachaufsicht über die Verwaltungsleitun-
gen obliegt der Gesamtkirche. Die Dekanin oder der 
Dekan trägt dafür Sorge, dass die fachlichen Vorga-
ben der Gesamtkirche von den Verwaltungsleitungen 
umgesetzt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
(3) Die Dekanin nimmt als Dienstvorgesetzte, der De-
kan als Dienstvorgesetzter die Aufsicht über das per-
sönliche dienstliche Verhalten (Dienstaufsicht) der Mit-
glieder der hauptamtlichen Verkündigungsteams und, 
als gesamtkirchlich delegierte Aufgabe, der Verwal-
tungsleiterin oder den Verwaltungsleiter im Dekanat 
wahr. Sie oder er trägt dafür Sorge, dass die fachlichen 
Vorgaben der Gesamtkirche von der Verwaltungsleiterin 
oder dem Verwaltungsleiter umgesetzt werden. Die Auf-
sicht über die in rechtlicher, zweckmäßiger und wirt-
schaftlicher Hinsicht optimale fachliche Aufgabenerledi-
gung im Rahmen der Führung (Fachaufsicht) über die 
Verwaltungsleiterinnen und Verwaltungsleiter obliegt 
der Kirchenverwaltung. 
 
(4) Die Geschäftsführerin der gemeindeübergreifenden 
Trägerschaft der Kindertagesstätten ist Dienstvorge-
setzte, der Geschäftsführer ist Dienstvorgesetzter aller 
Mitarbeitenden der Verwaltung der gemeindeübergrei-
fenden Trägerschaft sowie der Erzieherinnen und Erzie-
her der angeschlossenen Kindertagesstätten. 
 
(5) Die Funktion der oder des Dienstvorgesetzten be-
stimmt sich im Übrigen nach der Geschäftsordnung des 
Dekanatssynodalvorstands. 
 
Die Bemessung der Ausstattung mit Verwaltungskräf-
ten erfolgt außerhalb des Gesetzes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Zuordnung der Mitglieder des VT 
zur Dekanin/zum Dekan stellt eine 
einheitliche Personalverantwortlich-
keit für das VT sicher. 
Die Personalverantwortung der Deka-
nin/des Dekans für die/den VL ergibt 
sich aus der Anstellung bei der Ge-
samtkirche. 
Legaldefinition der Begriffe Dienst- 
und Fachaufsicht 
 
 
 
 
Klarstellung für den Bereich der GüT 
 
 
 
 
 
 
Öffnung für eine eigenverantwortliche 
Aufgabenverteilung durch den DSV 
 
 
 
 

 
 

§ 48 
Ausstattung des Dekanats 

 

2. § 48 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

§ 48 
Ausstattung des Dekanats 
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(1) Dem Dekanat werden zur Erfüllung seiner 
Aufgaben ausreichende personelle und sächli-
che Mittel zur Verfügung gestellt. Dazu gehören 
insbesondere Fach- und Profilstellen sowie 
Verwaltungsfachkräfte. Dabei werden die Stel-
len von Verwaltungsfachkräften wie folgt be-
messen: 
 
bis 60.000 Kirchenmitglieder 1,0 Stellen 
bis 120.000 Kirchenmitglieder 1,5 Stellen 
ab 120.001 Kirchenmitglieder 2,0 Stellen. 
 

(1) Dem Dekanat werden zur Erfüllung seiner Aufga-
ben ausreichende personelle und sächliche Mittel zur 
Verfügung gestellt. Dazu gehören insbesondere Fach- 
und Profilstellen sowie Verwaltungsleitungen. Dabei 
werden die Stellen von Verwaltungsleitungen wie folgt 
bemessen: 
 
bis 60.000 Kirchenmitglieder 1,0 Stellen 
bis 120.000 Kirchenmitglieder 1,5 Stellen 
ab 120.001 Kirchenmitglieder 2,0 Stellen. 
 
 

(1) Dem Dekanat werden zur Erfüllung seiner Aufgaben 
ausreichende personelle und sächliche Mittel zur Verfü-
gung gestellt. Dazu gehören insbesondere Fach- und 
Profilstellen sowie Stellen für Mitarbeitende in der Ver-
waltung.  
 
Die Ausstattung mit Verwaltungskräften kann VL und 
andere Mitarbeitende beinhalten.  
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Kirchengemeindeordnung 

 
Kirchengemeindeordnung (KGO) vom 24. 
November 2012 (ABl. 2013 S. 38), zuletzt 
geändert am 10. Mai 2025 (ABl. 2025 S. 100 Nr. 
43)  
 
 
 

§ 38 
Geschäftsführung 

 
(1) Die oder der Vorsitzende ist für die Füh-
rung der laufenden Geschäfte der kirchenge-
meindlichen Verwaltung verantwortlich. Sie 
oder er wird hierbei durch die Stellvertretung 
unterstützt und vertreten. Für die weiteren 
wahrzunehmenden Aufgaben können Ressort-
zuständigkeiten für die einzelnen Mitglieder 
des Kirchenvorstands gebildet werden. 
 
 

 
 

Artikel 4 
Änderung der Kirchengemeindeordnung 

 
Die Kirchengemeindeordnung (KGO) vom 24. 
November 2012 (ABl. 2013 S. 38), zuletzt geändert am 
10. Mai 2025 (ABl. 2025 S. 100 Nr. 43) wird wie folgt 
geändert: 
 
§ 38 wird wie folgt gefasst: 
 
 
 
 
(1) Die oder der Vorsitzende ist für die Wahrnehmung 
der Aufgaben des Kirchenvorstands verantwortlich. Sie 
oder er wird dabei von der Verwaltungsleiterin oder 
dem Verwaltungsleiter unterstützt und ist insoweit 
berechtigt, inhaltliche Weisungen zu erteilen. Die 
Stellvertretung unterstützt und vertritt die oder den 
Vorsitzenden des Kirchenvorstands. Für die weiteren 
wahrzunehmenden Aufgaben können Ressortzustän-
digkeiten für die einzelnen Mitglieder des Kirchen-

 
neu eingefügt 
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(2) Der Kirchenvorstand kann widerruflich, 
längstens für die Dauer seiner Amtszeit, aus 
seiner Mitte durch Wahl Finanz- und Liegen-
schaftsbeauftragte bestellen. Den Beauftrag-
ten obliegt unter der Verantwortung des Kir-
chenvorstands die Wahrnehmung des Haus-
halts-, Kassen- und Rechnungswesens ge-
mäß der Kirchlichen Haushaltsordnung. So-
weit mehrere Beauftragte bestellt sind, soll je 
einer Beauftragten oder einem Beauftragten 
die Wahrnehmung der Kassen- und Rech-
nungsgeschäfte (Finanzbeauftragte oder 
Finanzbeauftragter) und die Verwaltung des 
kirchen-gemeindlichen Grundeigentums 
einschließlich der Bauaufgaben (Liegen-
schaftsbeauftragte oder Liegenschaftsbeauf-
tragter) über-tragen werden. Die Aufgaben der 
Beauftragten im Einzelnen regelt eine 
Dienstanweisung, die der Regionalverwal-tung 
anzuzeigen ist. Abweichungen von der 
Musterdienstanweisung der Kirchenverwal-
tung bedürfen der kirchenaufsichtlichen 
Genehmigung. 
 
(3) Die oder der Vorsitzende ist Dienstvorge-
setzte oder Dienstvorgesetzter aller Mitarbei-
tenden der Kirchengemeinde, sofern der 
Kirchenvorstand durch Geschäftsordnung 
nichts anderes bestimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vorstands gebildet werden. Näheres ist durch eine 
Geschäftsordnung des Kirchenvorstands zu regeln. 
 
 
 
 
Streichen, kollidiert mit den Aufgaben der Verwaltungs-
leitung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Verwaltungsleiterin im Nachbarschaftsraum ist 
Dienstvorgesetzte, der Verwaltungsleiter ist Dienstvor-
gesetzter der Mitarbeitenden des gemeinsamen Ge-
meindebüros. Im Übrigen ist die Vorsitzende des Kir-
chenvorstands die Dienstvorgesetzte oder der Vorsit-
zende der Dienstvorgesetzte der Mitarbeitenden der 
Kirchengemeinde, soweit der Kirchenvorstand durch 
Geschäftsordnung nichts anderes beschließt.  
 
(3) Die Verwaltungsleiterinnen und Verwaltungsleiter 
unterstehen der Fachaufsicht der Kirchenverwaltung. 
Dienstvorgesetzte ist die Verwaltungsleiterin, Dienstvor-
gesetzter ist der Verwaltungsleiter im Dekanat. Die 
Rechte der Kirchengemeinden aus Artikel 11 der Kir-

 
 
 
 
 
 
 
 
aus § 2 Abs. 4 RVO übernommen 
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(4) Die oder der Vorsitzende ist für die 
Vorbereitung und Leitung der Sitzungen des 
Kirchenvorstands, für die Ausführung der 
Beschlüsse des Kirchenvorstands, die 
Einberufung des Kreises der Mitarbeitenden 
und die ordnungsgemäße Übergabe der 
Geschäfte zum Ende ihrer oder seiner Amtszeit 
verantwortlich. Die Regelungen der Kirchlichen 
Haushaltsordnung bleiben unberührt. 
 
(5) Näheres ist durch eine Geschäftsordnung 
des Kirchenvorstands zu regeln. 

chenordnung sind bei Ausübung dieser Aufsicht zu wah-
ren. Werden Arbeiten für die Leitungsorgane im Nach-
barschaftsraum ausgeführt, sind diese berechtigt, den 
Verwaltungsleiterinnen und Verwaltungsleitern fachli-
che Weisungen zu erteilen, wobei die fachlichen Wei-
sungen der Gesamtkirche unberührt bleiben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
siehe Abs. 1  
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 Artikel 4 
Rechtsverordnung zur Ausstattung des gemein-
samen Gemeindebüros und zur Einführung einer 
Verwaltungsleitung im Dekanat und im Nachbar-

schaftsraum 
 
 

§ 1 
Grundsatz 

 
(1) Das gemeinsame Gemeindebüro gemäß § 2b Ab-
satz 4 des Regionalgesetzes ist zuständig für alle Ver-
waltungsarbeiten im Nachbarschaftsraum, soweit sie 
nicht vom Leitungsorgan im Nachbarschaftsraum o-
der dem hauptamtlichen Verkündigungsteam wahrge-
nommen werden. 

Artikel 5 
Rechtsverordnung zur Ausstattung des gemeinsa-
men Gemeindebüros und zur Einführung einer Ver-
waltungsleitung im Dekanat und im Nachbar-
schaftsraum (Verwaltungsleitungsverordnung – 
VwlVO) 
 

§ 1 
Grundsatz 

 
(1) Das gemeinsame Gemeindebüro in einem Nachbar-
schaftsraum gemäß § 2b Absatz 4 des Regionalgeset-
zes führt alle Verwaltungsgeschäfte aus, die nicht vom 
Leitungsorgan im Nachbarschaftsraum oder dem 
hauptamtlichen Verkündigungsteam wahrgenommen 
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(2) Verwaltungstätigkeiten in Kindertagesstättenange-
legenheiten werden vom Gemeindebüro nicht wahr-
genommen. 
 
(3) Es ist ein Standort für das Gemeindebüro festzu-
legen, der technisch ausgerüstet und dauerhaft auf 
Stand gehalten wird. 
 
 
 
 
(3) Als Mindestausstattung des Gemeindebüros mit 
Verwaltungskräften soll je 6000 Gemeindemitglieder 
eine 1.0 Stelle / Eckwert E 6 bestehen. 
 
(4) Der gesamtkirchliche Sollstellenplan für die Ver-
waltungsleitungen in den Nachbarschaftsräumen wird 
im Amtsblatt veröffentlicht. Er weist die den Dekana-
ten zugewiesenen Vollzeitstellen aus. 
 
 
 

§ 2 
Errichtung und Besetzung der Stellen der Verwal-

tungsleitungen im Nachbarschaftsraum 
 
(1) Stellen für Verwaltungsleitungen im Nachbar-
schaftsraum sind gesamtkirchliche Stellen mit regio-
naler Anbindung, die den Dekanaten zugeordnet und 
für einen oder mehrere Nachbarschaftsräume zustän-
dig sind. Die Verteilung auf die Nachbarschaftsräume 
erfolgt entsprechend der Gemeindemitgliederzahl. Im 
Einvernehmen mit der Kirchenverwaltung und den 
Nachbarschaftsräumen können die Verwaltungslei-
tungen auf Dekanatsebene gebündelt werden. Eine 
Bündelung kann insbesondere zur fachlichen Spezia-
lisierung erfolgen. 
 
 
 

werden: Ausgenommen sind Verwaltungstätigkeiten in 
Kindertagesstättenangelegenheiten. 
Abs. 2 in Abs. 1 aufgenommen.  
 
 
(2) Die technische Ausstattung des Gemeindebüros ist 
jeweils nach den Mindestvorgaben der Kirchenverwal-
tung auf dem aktuellen Stand zu halten. 
 
Die Finanzierung ist in § 10 geregelt. s. auch Änderung 
der ZVO (Art. 6).  
 
 
 
 
 
(4) Der gesamtkirchliche Sollstellenplan für die Verwal-
tungsleiterinnen und Verwaltungsleiter in den Nachbar-
schaftsräumen und Dekanaten weist die den Nachbar-
schaftsräumen und Dekanaten zugewiesenen Stellen 
der Mitarbeitenden in der Verwaltung aus. Er wird im 
Amtsblatt veröffentlicht. 
 

§ 2 
Errichtung und Besetzung der Stellen der Verwal-

tungsleitungen im Nachbarschaftsraum 
 
(1) Stellen für Verwaltungsleiterinnen und Verwaltungs-
leiter im Nachbarschaftsraum sind gesamtkirchliche 
Stellen mit regionaler Anbindung, die den Dekanaten 
nach Gemeindemitgliederzahl zugeordnet und für ei-
nen oder mehrere Nachbarschaftsräume zuständig 
sind. Die Dekanatssynode beschließt über die Vertei-
lung der Stellen auf die Nachbarschaftsräume nach 
Gemeindemitgliederzahl, kann dabei aber auch örtli-
che Gegebenheiten berücksichtigen. Im Einvernehmen 
mit der Kirchenverwaltung und den Nachbarschafts-
räumen können die Verwaltungsleitungen auf Deka-
natsebene gebündelt werden. Eine Bündelung kann 
insbesondere zur fachlichen Spezialisierung erfolgen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Verteilung sollte flexibler gestaltet 
werden. 
Die Zuständigkeit soll – wie bei Stel-
lenplan für Verkündigungsdienst – bei 
der Dekanatssynode liegen.  
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(2) Bei der Stellenbesetzung erfolgt zunächst die Prü-
fung der Anstellungsfähigkeit durch die Kirchenver-
waltung. Die Personalauswahl erfolgt danach durch 
das Leitungsorgan im Nachbarschaftsraum im Einver-
nehmen mit den Dekanatssnodalvorstand. Erfolgt 
keine Personalauswahl durch den Nachbarschafts-
raum, ist erneut auszuschreiben, erfolgt auch hier 
keine Stellenbesetzung, erfolgt die Stellenbesetzung 
durch den Dekanatssynodalvorstand. 
 
 
Das Leitungsorgan im Nachbarschaftsraum ist be-
rechtigt, bei der Kirchenverwaltung eine Abberufung 
der Verwaltungsleitung aus wichtigem Grund bei ar-
beitsrechtlichem Fehlverhalten zu beantragen. 
 
 
(3) Die Verwaltungsleitungen unterstehen der Fach-
aufsicht der Gesamtkirche. Die Dienstaufsicht über 
die Verwaltungsleitungen im Nachbarschaftsraum 
wird von der Verwaltungsleitung im Dekanat ausge-
übt. Die Rechte der Kirchengemeinden aus Artikel 11 
der Kirchenordnung sind bei Ausübung dieser Aufsicht 
zu wahren. Werden Arbeiten für die Leitungsorgane 
im Nachbarschaftsraum ausgeführt, sind diese daher 
berechtigt, der Verwaltungsleitung fachliche Weisun-
gen hinsichtlich der für sie zu erbringenden Leistun-
gen zu erteilen und insoweit die Verwaltungsleitungen 
auch zu beaufsichtigen, wobei die fachlichen Weisun-
gen der Gesamtkirche unberührt bleiben. 
 
(4) Hat die Verwaltungsleitung gegen einen Beschluss 
des Kirchenvorstands im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
begründete Bedenken, hat sie diese dem Kirchenvor-
stand schriftlich mitzuteilen. Werden die Bedenken zu-
rückgewiesen, so hat dies gleichfalls schriftlich zu er-
folgen; der Vorgang ist der Kirchenverwaltung von der 
Verwaltungsleitung zur Entscheidung vorzulegen. 
 

§ 4 

(2) Die Stellenausschreibung und die Prüfung der An-
stellungsfähigkeit bei der Stellenbesetzung erfolgt 
durch die Kirchenverwaltung. Die Leitungsorgane der 
beteiligten Nachbarschaftsräume treffen die Personal-
auswahl unter Beteiligung der Verwaltungsleiterin oder 
des Verwaltungsleiters im Dekanat. Ist eine Personal-
auswahl nicht möglich, ist die Stelle erneut auszu-
schreiben. Erfolgt auch hier keine Stellenbesetzung, 
entscheidet die Kirchenverwaltung über die Stellenbe-
setzung. 
 
(3) Die jeweiligen Leitungsorgane in den Nachbar-
schaftsräumen sind berechtigt, bei der Kirchenverwal-
tung eine Abberufung der Verwaltungsleiterin oder des 
Verwaltungsleiters aus wichtigem Grund bei arbeits-
rechtlichem Fehlverhalten zu beantragen. 
 
 
In § 38 KGO übernommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in § 3 Abs. 5 übernommen 
 
 
 
 
 

 
 

§ 3 

 
 
In der Regel sind mehrere NBR betrof-
fen.  
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Aufgaben der Verwaltungsleitung im Nachbar-
schaftsraum 

 
(1) Die Verwaltungsleitungen leiten das Gemeinde-
büro und haben die Aufgabe, die Leitungsorgane so-
wie die Verkündigungsteams im Nachbarschaftsraum 
zu beraten, zu unterstützen, zu begleiten und zu ent-
lasten. Sie sind für die Wahrnehmung der Aufgaben 
der laufenden Geschäftsführung der Nachbarschafts-
räume verantwortlich. 
 
(2) Die Verwaltungsleitung nimmt neben eigenen 
Sachbearbeitungstätigkeiten auch Koordinations- und 
Genehmigungsfunktionen wahr. Diese sorgen für eine 
Professionalisierung der vergrößerten Verwaltungs-
einheiten bei gleichzeitiger Entlastung der Haupt- und 
Ehrenamtlichen von Verwaltungstätigkeit und erset-
zen bisherige überregionale Genehmigungsvorbe-
halte durch eine eigenverantwortliche Wahrnehmung. 
 
(3) Die Verwaltungsleitungen erhalten Anordnungsbe-
fugnis und die Feststellungsbefugnis sachlich und 
rechnerisch richtig gem. § 34 Absatz 4 der Kirchlichen 
Haushaltsordnung für alle Haushalte der von ihnen 
betreuten Nachbarschaftsräume. 
 
 
(4) Die Verwaltungsleitungen nehmen die im Anhang 
aufgeführten Verwaltungsaufgaben der Kirchenge-
meinden wahr. 
 
(5) Die Verwaltungsleitungen sind Dienstvorgesetzte 
aller Mitarbeitenden des Gemeindebüros. 
 
 
(6) Die Verwaltungsleitung nimmt an den Sitzungen 
der Leitungsorgane der Nachbarschaftsräume mit be-
ratender Stimme teil. 
 
 
 

Aufgaben der Verwaltungsleiterin und des Verwal-
tungsleiters im Nachbarschaftsraum 

 
(1) Die Verwaltungsleiterin oder der Verwaltungsleiter 
leitet das Gemeindebüro. Sie oder er hat die Aufgabe, 
das jeweilige Leitungsorgan sowie das Verkündigungs-
team im Nachbarschaftsraum zu beraten, zu unterstüt-
zen, zu begleiten und zu entlasten. Sie oder er ist für die 
Ausführung der laufenden Verwaltungsgeschäfte des 
jeweiligen Nachbarschaftsraums verantwortlich.  
 
 
 
streichen 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Verwaltungsleiterin oder der Verwaltungsleiter 
erhält die Anordnungsbefugnis und die Feststellungsbe-
fugnis für die sachliche und rechnerische Richtigkeit 
gem. § 34 Absatz 4 der Kirchlichen Haushaltsordnung 
für alle Haushalte der von ihr oder ihm betreuten Nach-
barschaftsräume. 
 
Die übertragenen Aufgaben werden durch RVO nach § 
6 Abs. 2 KVG festgelegt. Für die eigenen Aufgaben der 
Gemeinden ist keine Auflistung erforderlich. 
 
(3) Die Verwaltungsleiterin ist Dienstvorgesetzte, der 
Verwaltungsleiter ist Dienstvorgesetzter aller Mitarbei-
tenden des Gemeindebüros. 
 
(4) Die Verwaltungsleiterin oder der Verwaltungsleiter 
nimmt an den Sitzungen der Leitungsorgane der Nach-
barschaftsräume mit beratender Stimme teil.  
 
(5) Hat die Verwaltungsleiterin oder der Verwaltungslei-
ter gegen einen Beschluss des Kirchenvorstands im 

 
 
 
 
 
Abs. 1 und 2 aus der Vorlage der KL 
werden zusammengefasst. 
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(7) Die Verwaltungsleitung übt neben den Kirchenvor-
ständen und den Mitgliedern des hauptamtlichen Ver-
kündigungsteams das Hausrecht in allen Gebäuden 
im Nachbarschaftsraum aus. 
 
(8) Die Verwaltungsleitungen vertreten sich gegensei-
tig. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 3 
Aufgaben der Verwaltungsleitung im Dekanat 

 
 

Rahmen ihrer oder seiner Zuständigkeit begründete Be-
denken, hat sie oder er diese dem Kirchenvorstand 
schriftlich mitzuteilen. Werden die Bedenken zurückge-
wiesen, so hat dies gleichfalls schriftlich zu erfolgen; der 
Vorgang ist der Kirchenverwaltung von der Verwal-
tungsleiterin oder dem Verwaltungsleiter zur Entschei-
dung vorzulegen. 
 
(6) Die Verwaltungsleiterin oder der Verwaltungsleiter 
übt neben den Mitgliedern der Kirchenvorstände und 
des hauptamtlichen Verkündigungsteams das Haus-
recht in allen Gebäuden im Nachbarschaftsraum aus. 
 
(7) Die Verwaltungsleiterinnen und Verwaltungsleiter 
vertreten sich gegenseitig. 
 

§ 4 
Errichtung und Besetzung der Stellen der Verwal-

tungsleitungen im Dekanat 
 
(1) Stellen für Verwaltungsleiterinnen und Verwaltungs-
leiter im Dekanat sind gesamtkirchliche Stellen mit regi-
onaler Anbindung, die den Dekanaten zugewiesen wer-
den. 
 
(2) Die Stellenausschreibung und die Prüfung der An-
stellungsfähigkeit bei der Stellenbesetzung erfolgt 
durch die Kirchenverwaltung. Der Dekanatssynodalvor-
stand trifft die Personalauswahl. 
 
(3) Der Dekanatssynodalvorstand ist berechtigt, bei der 
Kirchenverwaltung eine Abberufung der Verwaltungslei-
tung aus wichtigem Grund bei arbeitsrechtlichem Fehl-
verhalten zu beantragen. 
 

§ 5 
Aufgaben der Verwaltungsleiterin und des Verwal-

tungsleiters im Dekanat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ ist neu eingefügt. Wenn die Errich-
tung der Stellen im NBR geregelt wird, 
sollte das auch für die Stellen im De-
kanat erfolgen. 
 

PDF-Seite 037



  Verwaltungsneuordnungsgesetz      Anlage zur Drucksache Nr. 21/26 G 
 

 

Geltendes Recht  Text der Drucksache 54/25 Änderungsvorschläge Zweite Lesung 
21/26 G 

Anmerkungen 

(1) Die Verwaltungsleitungen leiten das Dekanatsbüro 
und haben die Aufgabe, den Dekanatssynodalvor-
stand zu beraten, zu unterstützen, zu begleiten und zu 
entlasten. Sie sind für die Wahrnehmung der Aufga-
ben der laufenden Geschäftsführung des Dekanats 
verantwortlich. 
 
 
 
(2) Die Verwaltungsleitung nimmt neben eigenen 
Sachbearbeitungstätigkeiten auch Koordinations- und 
Genehmigungsfunktionen wahr. Diese sorgen für eine 
Professionalisierung der Verwaltung bei gleichzeitiger 
Entlastung der Haupt- und Ehrenamtlichen von Ver-
waltungstätigkeit und ersetzen bisherige überregio-
nale Genehmigungsvorbehalte durch eine eigenver-
antwortliche Wahrnehmung. 
 
(3) Die Verwaltungsleitungen erhalten Anordnungsbe-
fugnis und die Feststellungsbefugnis sachlich und 
rechnerisch richtig gem. § 34 Absatz 4 der Kirchlichen 
Haushaltsordnung für den Dekanatshaushalt. 
 
 
(4) Die Verwaltungsleitungen nehmen die im Anhang 
aufgeführten Verwaltungsaufgaben des Dekanats 
wahr. 
 
(5) Die Verwaltungsleitungen sind Dienstvorgesetzte 
aller Verwaltungsmitarbeitenden des Dekanats und 
der Verwaltungsleitungen der Nachbarschaftsräume. 
 
 
(6) Die Verwaltungsleitung nimmt an den Sitzungen 
des Dekanatssynodalvorstands mit beratender 
Stimme teil. 
 
 

 
 
 

(1) Die Verwaltungsleiterin oder der Verwaltungsleiter 
leitet die Dekanatsverwaltung mit Ausnahme der Ver-
waltung der gemeindeübergreifenden Trägerschaft der 
Kindertagesstätten. Sie oder er hat die Aufgabe, den 
Dekanatssynodalvorstand zu beraten, zu unterstützen, 
zu begleiten und zu entlasten. Sie oder er ist für die Aus-
führung der laufenden Verwaltungsgeschäfte des Deka-
nats verantwortlich.  
 
 
streichen 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Verwaltungsleiterin oder der Verwaltungsleiter 
erhält die Anordnungsbefugnis und die Feststellungsbe-
fugnis für die sachliche und rechnerische Richtigkeit 
gem. § 34 Absatz 4 der Kirchlichen Haushaltsordnung 
für den Dekanatshaushalt 
 
Die übertragenen Aufgaben werden durch RVO nach § 
6 Abs. 2 KVG festgelegt. Für die eigenen Aufgaben des 
Dekanats ist keine Auflistung erforderlich. 
 
(3) Die Verwaltungsleiterin ist Dienstvorgesetzte, der 
Verwaltungsleiter ist Dienstvorgesetzter der Verwal-
tungsleiterinnen und Verwaltungsleiter der Nachbar-
schaftsräume. 
 
(4) Die Verwaltungsleiterin oder der Verwaltungsleiter 
nimmt an den Sitzungen des Dekanatssynodalvor-
stands mit beratender Stimme teil. 
 
(5) Hat die Verwaltungsleiterin oder der Verwaltungslei-
ter gegen einen Beschluss des Dekanats im Rahmen 
ihrer oder seiner Zuständigkeit begründete Bedenken, 
hat sie oder er diese dem Dekanatssynodalvorstand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abs. 1 und 2 aus der Vorlage der KL 
zusammengefasst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF-Seite 038



  Verwaltungsneuordnungsgesetz      Anlage zur Drucksache Nr. 21/26 G 
 

 

Geltendes Recht  Text der Drucksache 54/25 Änderungsvorschläge Zweite Lesung 
21/26 G 

Anmerkungen 

 
 
 
 
 
 

§ 5 
Qualifikation und Eingruppierung der Verwal-

tungsleitungen 
 
(1) Die Verwaltungsleitungen sind Fachkräfte, die 
über umfassendes, in der Regel durch ein abge-
schlossenes Fachhochschulstudium oder eine gleich-
wertige Fachprüfung nachgewiesenes Fachwissen 
der Betriebswirtschaft bzw. der Personalwirtschaft 
verfügen sowie die erforderlichen EDV-Kenntnisse 
nachweisen können. 
 
 
(2) Die Eingruppierung erfolgt aufgrund der KDO. Die 
Muster-Stellenbeschreibung ist zu verwenden. 
 

§ 6 
Errichtung der Stellen für Verwaltungskräfte 

 
(1) Die Stellen der Verwaltungskräfte in den Gemein-
debüros werden in den Nachbarschaftsräumen errich-
tet. 
 
(2) Die Verwaltungskräfte unterstehen der Dienstauf-
sicht des Leitungsorgans im Nachbarschaftsraum. 
Dienstvorgesetzter ist die Verwaltungsleitung im 
Nachbarschaftsraum. 
 
 
(3) Die Verwaltungskräfte können sich nachbar-
schaftsraumübergreifend vertreten. 
 

§7 
Aufgaben der Verwaltungskräfte 

 

schriftlich mitzuteilen. Werden die Bedenken zurückge-
wiesen, so hat dies gleichfalls schriftlich zu erfolgen; der 
Vorgang ist der Kirchenverwaltung von der Verwal-
tungsleiterin oder dem Verwaltungsleiter zur Entschei-
dung vorzulegen. 
 

§ 6 
Qualifikation und Eingruppierung der Verwaltungs-

leitungen 
 
(1) Die Verwaltungsleiterinnen und Verwaltungsleiter 
sind Fachkräfte, die über umfassendes, in der Regel 
durch ein abgeschlossenes Fachhochschulstudium o-
der eine gleichwertige Fachprüfung nachgewiesenes 
Fachwissen der Betriebswirtschaft bzw. der Personal-
wirtschaft oder langjährige entsprechende Berufserfah-
rung verfügen sowie die erforderlichen EDV-Kenntnisse 
nachweisen können. 
 
(2) Die Eingruppierung erfolgt aufgrund der KDO. Die 
Muster-Stellenbeschreibung ist zu verwenden. 
 

§ 7 
Errichtung der Stellen für Verwaltungskräfte in den 

Nachbarschaftsräumen 
 
 
 
 
(2) Die Verwaltungskräfte unterstehen der Dienstauf-
sicht des Leitungsorgans im Nachbarschaftsraum. 
Dienstvorgesetzte ist die Verwaltungsleiterin im Nach-
barschaftsraum, Dienstvorgesetzter der Verwaltungslei-
ter. 
 
 
 
 

§ 8 
Aufgaben der Verwaltungskräfte in den Nachbar-

schaftsräumen 
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(1) Die Aufgabe der Verwaltungskräfte ist die Erledi-
gung von Verwaltungsarbeiten in den Dekanaten und 
Nachbarschaftsräumen. 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Verwaltungsfachkräfte nehmen insbesondere 
die im Anhang aufgeführten Verwaltungsaufgaben der 
Kirchengemeinden wahr. 
 

§8 
Qualifikation und Eingruppierung der Verwal-

tungskräfte 
 
(1) Die Verwaltungskräfte werden von den Leitungsor-
ganen der Nachbarschaftsräume eingestellt. 
 
(2) Die Verwaltungskräfte verfügen über eine abge-
schlossene Verwaltungsausbildung oder entspre-
chende Berufserfahrung. 
 
(3) Die Eingruppierung erfolgt aufgrund der Kirchli-
chen Dienstvertragsordnung. Die Muster-Stellenbe-
schreibungen der Kirchenverwaltung sind zu verwen-
den. 

 
§ 9 

Finanzierung 
 
(1) Die Personalkosten der Verwaltungsleitungen in 
den Nachbarschaftsräumen trägt die Gesamtkirche. 
Für die in § 2 Absatz 1 geregelte Mindestausstattung 
der Gemeindebüros wird eine Zuweisung gewährt. 
 
 
(2) Alle übrigen Kosten des gemeinsamen Gemeinde-
büros tragen die Nachbarschaftsräume. 

 
Die Verwaltungskräfte haben die Aufgabe, die Verwal-
tungsgeschäfte im Nachbarschaftsraum auszuführen. 
Sie unterstützen gemeinsam mit der Verwaltungsleiterin 
oder dem Verwaltungsleiter die ehren- und hauptamtli-
chen Mitarbeitenden bei ihren kirchlichen Diensten so-
wie die Verwaltungsleiterin oder den Verwaltungsleiter 
in der Wahrnehmung der ihr oder ihm übertragenen Auf-
gaben. 
 
Streichen, die übertragenen Aufgaben werden durch 
RVO nach § 6 Abs. 2 KVG festgelegt.  

 
 

§ 9 
Qualifikation und Eingruppierung der Verwaltungs-

kräfte in den Nachbarschaftsräumen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 

Finanzierung 
 
(1) Die Personalkosten der Verwaltungsleiterinnen und 
Verwaltungsleiter in den Nachbarschaftsräumen und 
Dekanaten trägt die Gesamtkirche. Für die in § 1 Absatz 
3 geregelte Stellenausstattung der Gemeindebüros wird 
eine Zuweisung gewährt. 
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§ 10 

Übergangsregelungen 
 
Bisher in den Nachbarschaftsräumen bestehende Ar-
beitsverhältnisse in den Gemeindesekretariaten sind 
in das Gemeindebüro zu überführen. Die bestehen-
den Stellen der Dekanatsverwaltungsfachkräfte wer-
den in Stellen für Verwaltungsleitungen umgewandelt 
und in gesamtkirchliche Trägerschaft überführt. 

 
§ 11 

Übergangsregelungen 
 
Bisher in den Nachbarschaftsräumen bestehende Ar-
beitsverhältnisse in den Gemeindesekretariaten sind in 
das Gemeindebüro zu überführen. In den Dekanaten 
wird jeweils eine 1,0 Stelle der Verwaltungsfachkräfte in 
eine 1,0 Stelle für Verwaltungsleitung in Trägerschaft 
der Gesamtkirche überführt. 
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Artikel 5 

 
Rechtsverordnung  

zur Änderung der Zuweisungsverordnung 
 
Nach § 3 wird folgender § 3b eingefügt: 
 

§ 3b 
Personalkostenzuweisung für Sekretariatsaufga-

ben 
 
Zur Finanzierung der Personalkosten einer Stelle Per-
soneneckwert Gehaltsstufe E6 pro 6000 Gemeinde-
mitglieder für Sekretariatsaufgaben der gemeinsamen 
Verwaltung des Nachbarschaftsraums wird eine Zu-
weisung gewährt, die sich nach der Zahl der Gemein-
demitglieder bemisst. Die Höhe der Zuweisung be-
trägt je Gemeindemitglied 1/6.000 des Personeneck-
wertes der Gehaltsstufe E6. Bei Nachbarschaftsräu-
men, die sich als Arbeitsgemeinschaft mit geschäfts-
führendem Ausschuss organisiert haben, wird die Ver-
waltungszuweisung dem Haushalt derjenigen Kir-
chengemeinde zugeordnet, die die Anstellungsträger-
schaft für die Mitarbeitenden übernommen hat. 

 
Artikel 6 

 
Rechtsverordnung  

zur Änderung der Zuweisungsverordnung 
 
 
 

§ 3b 
Personalkostenzuweisung für Verwaltungsaufga-

ben in den Nachbarschaftsräumen 
 
Zur Finanzierung der Personalkosten einer Stelle Per-
soneneckwert Gehaltsstufe E6 pro 6000 Gemeindemit-
glieder für Aufgaben der gemeinsamen Verwaltung des 
Nachbarschaftsraums wird eine Zuweisung gewährt, 
die sich nach der Zahl der Gemeindemitglieder bemisst. 
Die Höhe der Zuweisung beträgt je Gemeindemitglied 
1/6.000 des Personeneckwertes der Gehaltsstufe E6. 
Bei Nachbarschaftsräumen, die sich als Arbeitsgemein-
schaft mit geschäftsführendem Ausschuss organisiert 
haben, wird die Verwaltungszuweisung dem Haushalt 
derjenigen Kirchengemeinde zugeordnet, die die An-
stellungsträgerschaft für die Mitarbeitenden übernom-
men hat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir reden an allen anderen Stellen 
von Verwaltungskräften. Dann passt 
die Bezeichnung Sekretariatsaufga-
ben nicht mehr.  
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Regionalverwaltungsgesetz – RVG) 
Vom 5. Dezember 2001 
(ABl. 2002 S. 96), zuletzt geändert am 23. No-
vember 2022 (ABl. 2022 S. 419 Nr. 133) 
 

§ 35 RVG 
Auflösung 

 
Im Falle der Auflösung fällt das Vermögen des 
Regionalverwaltungsverbandes anteilig an die 
Verbandsmitglieder, die es unmittelbar und aus-
schließlich für gemeinnützige und kirchliche 
Zwecke zu verwenden haben. 
 

§ 26 RegG 
Auflösung eines Kirchlichen Verbandes 

durch die Kirchenleitung 
 
(1) Die Kirchenleitung kann einen Kirchlichen 
Verband auflösen, wenn sich die Verbandsver-
tretung nicht innerhalb eines Jahres konstituiert 
oder dauerhaft beschlussunfähig ist oder die 
Beschlussfähigkeit des Verbandsvorstands 
nicht wiederhergestellt werden kann. In diesem 
Fall erfolgt die Vermögensauseinandersetzung 
durch die Kirchenleitung. 
 
(2) Die Kirchenleitung kann einen Regionalver-
waltungsverband auf Antrag der Verbandsmit-
glieder oder bei Vorliegen der Voraussetzungen 
des Absatzes 1 Satz 1 auflösen. In diesem Fall 
gehen die Pflichtaufgaben sowie alle Betriebs-
mittel und Beschäftigungsverhältnisse des Re-
gionalverwaltungsverbandes mit seiner Auflö-
sung auf die Gesamtkirche über. 

 

Artikel 6 
Übergangsregelung 

 
Siehe § 8, Absätze 2-4 (KVG) Einrichtung von 
Dienstleistungszentren 
 
 
(2) Die Evangelischen Regionalverwaltungen Ober-
hessen, Starkenburg-Ost, Nassau-Nord, Oberursel, 
Rhein-Lahn-Westerwald, Rheinhessen, Starkenburg-
West, Wiesbaden-Rheingau-Taunus und Wetterau 
werden in gesamtkirchliche Trägerschaft überführt. 
 
(3) Die Evangelischen Regionalverwaltungsverbände 
Oberhessen, Starkenburg-Ost, Nassau-Nord, Oberur-
sel, Rhein-Lahn-Westerwald, Rheinhessen, Starken-
burg-West, Wiesbaden-Rheingau-Taunus und Wette-
rau werden aufgelöst. Die Gesamtkirche ist Rechts-
nachfolgerin dieser Regionalverwaltungsverbände. 
Die Gesamtkirche tritt in die Rechte und Pflichten aus 
den bestehenden Arbeitsverhältnissen ein. Das Ver-
mögen der Regionalverwaltungsverbände wird im 
Rahmen der Zweckbindung auf die Gesamtkirche 
überführt. 
 
(4) Im Bereich des Stadtdekanats Frankfurt und Of-
fenbach werden die Aufgaben der Dienstleistungs-
zentren auf die gesamtkirchliche Verwaltung über-
führt. Bis zur Überführung werden die Aufgaben durch 
den Evangelischen Regionalverband Frankfurt und 
Offenbach wahrgenommen. 
 
 
 
 
 
 
Die Kirchenleitung kann im Benehmen mit den 
betroffenen Regionalverwaltungsverbänden bereits 
vor Auflösung der Regionalverwaltungsverbände 

Art. 7 
Übergangsregelungen 

 
§ 1 

Auflösung der Regionalverwaltungsverbände 
 
 
(1) Die Evangelischen Regionalverwaltungen Oberhes-
sen, Starkenburg-Ost, Nassau-Nord, Oberursel, Rhein-
Lahn-Westerwald, Rheinhessen, Starkenburg-West, 
und Wetterau werden in eine gesamtkirchliche Träger-
schaft überführt und mit der Kirchenverwaltung in eine 
neue, gemeinsame Struktur zusammengeführt. 
 
(2) Die Evangelischen Regionalverwaltungsverbände 
Oberhessen, Starkenburg-Ost, Nassau-Nord, Oberur-
sel, Rhein-Lahn-Westerwald, Rheinhessen, Starken-
burg-West und Wetterau werden aufgelöst. Die Ge-
samtkirche ist Rechtsnachfolgerin dieser Regionalver-
waltungsverbände. Sie tritt in die Rechte und Pflichten 
aus den bestehenden Arbeitsverhältnissen ein. Das 
Vermögen der Regionalverwaltungsverbände wird im 
Rahmen der Zweckbindung auf die Gesamtkirche über-
führt. 
 
 
 
 
(3) Im Bereich des Stadtdekanats Frankfurt und 
Offenbach werden die Aufgaben der Personal- und 
Finanzverwaltung bis zu einer Übertragung auf die 
Kirchenverwaltung weiterhin vom Evangelischen 
Regionalverband Frankfurt und Offenbach 
wahrgenommen. Die Kirchenleitung entscheidet im 
Benehmen mit dem Regional-verband über den 
Zeitpunkt der Übertragung.  

 
§ 2 

Übertragung einzelner Pflichtaufgaben vor 
Auflösung der Regionalverwaltungsverbände 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe Regelungen in § 8 KVG 
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einzelne Pflichtaufgaben der Regionalverwaltungen 
auf die Kirchenverwaltung über-tragen. 

Die Kirchenleitung kann im Benehmen mit den betroffe-
nen Regionalverwaltungsverbänden bereits vor deren 
Auflösung einzelne Pflichtaufgaben der Regionalver-
waltungen auf die Kirchenverwaltung übertragen. 

  § 3 
Aufgabenwahrnehmung bis zur Einrichtung der 

Verwaltungsleitungen 
 

Bis zur Besetzung der jeweiligen Stellen für Verwal-
tungsleitungen in den Dekanaten und Nachbarschafts-
räumen werden alle bisherigen Aufgaben der Regio-
nalverwaltungen jeweils von der Kirchenverwaltung 
wahrgenommen. 
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 Artikel 7 
Außerkrafttreten 

 
Das Kirchengesetz über die Regionalverwaltungsver-
bände (Regionalverwaltungsgesetz) vom 5. Dezem-
ber 2001 (ABl. 2002 S. 96), zuletzt geändert am 23. 
November 2022 (ABl. 2022 S. 419 Nr. 133), und die 
Regionalverwaltungsverordnung vom 11. November 
2003 (ABl. 2004 S. 13), zuletzt geändert am 11. Juli 
2024 (ABl. 2024 S. 241 Nr. 139), treten am 1. Januar 
2027 außer Kraft. 

Artikel 8 
Außerkrafttreten 

 
Das Kirchengesetz über die Regionalverwaltungsver-
bände (Regionalverwaltungsgesetz) vom 5. Dezember 
2001 (ABl. 2002 S. 96), zuletzt geändert am 23. No-
vember 2022 (ABl. 2022 S. 419 Nr. 133), und die Regi-
onalverwaltungsverordnung vom 11. November 2003 
(ABl. 2004 S. 13), zuletzt geändert am 11. Juli 2024 
(ABl. 2024 S. 241 Nr. 139), treten am 1. Januar 2027 
außer Kraft. 
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 Artikel 8 
Inkrafttreten 

 
(1) Dieses Kirchengesetz tritt vorbehaltlich des Absat-
zes 2 am 1. Januar 2027 in Kraft. 
 
(2) Artikel 6 tritt am 1. Mai 2026 in Kraft. 

Art. 9 
Inkrafttreten 

 
(1) Dieses Kirchengesetz tritt vorbehaltlich des Absat-
zes 2 am 1. Januar 2027 in Kraft. 
 
(2) Artikel 7, § 2 tritt am 1. Mai 2026 in Kraft 
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